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Organisation der NÖ Straßenbauabteilungen 
Zusammenfassung 

Die acht Straßenbauabteilungen und Betriebswerkstätten des Landes NÖ 
betreuten mit 58 Straßenmeistereien und sieben Brückenmeistereien die 
Landesstraßen mit einer Netzlänge von 13.681 Kilometern. Dieses Straßen-
netz umfasste auch 12.346 Brücken und andere Bauwerke. In den Jahren 
2019 bis 2021 verfügten die Straßenbauabteilungen für die Betreuung der 
27.919 Fahrstreifenkilometer über durchschnittliche Jahresbudgets von 
125,95 Millionen Euro ohne Personalausgaben. Der durchschnittliche Per-
sonalaufwand betrug jährlich rund 132,14 Millionen Euro für insgesamt 
2.894 Bedienstete der Straßenbauabteilungen samt Betriebswerkstätten, 
Straßen- und Brückenmeistereien.  

Die Anzahl der Fahrstreifenkilometer bildete mit einer Gewichtung von 
rund 50 Prozent einen maßgeblichen Wert für den Personalbedarf. 

Vorschriften für Organisation und Personal aktualisieren 
Die Straßenbauabteilungen befanden sich in Hollabrunn, Tulln, Wolkers-
dorf, Wiener Neustadt, Sankt Pölten, Amstetten, Krems und Waidhofen an 
der Thaya und waren als Abteilungen und nachgeordnete Dienststellen der 
Gruppe Straße des Amts der NÖ Landesregierung organisiert. Den Straßen-
bauabteilungen oblagen neben Bau, Betrieb, Erhaltung und Verwaltung der 
Landesstraßen auch, gemeinsam mit dem Fachbereich Personal der Abtei-
lung Allgemeiner Straßendienst ST1, die Personalverwaltung von 2.894 Be-
diensteten. Davon entfielen 272 auf die Straßenbauabteilungen und die Be-
triebswerkstätten sowie 2.622 auf die Straßen- und Brückenmeistereien. 
Die diesbezügliche Vorschrift „Straßenbauabteilungen, Agenden und Aufga-
ben“ aus dem Jahr 2010 bedurfte einer Erneuerung und Ergänzung. 

Dienstpostenplan und Ressourcenzuteilung besser 
aufeinander abstimmen 
Die Aufteilung der Dienstposten auf die Straßen- und Brückenmeistereien 
erfolgte mit der Differenzierten Ressourcenzuteilung, welche nach Art, 
Merkmalen und Umfang der auszuführenden Tätigkeiten die dafür erforder-
lichen Dienstposten errechnete. Im Unterschied zum Dienstpostenplan be-
rücksichtigte die Berechnung auch Änderungen bei den Parametern, bei-
spielsweise der Anzahl der Fahrstreifenkilometer, dem Verkehrsaufkommen 
oder den Maßnahmen für Instandhaltungen. Das fand jedoch keinen Nie-
derschlag im jährlichen Dienstpostenplan.  
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Ein entsprechendes System für die leistungsbezogene Ressourcenzuteilung 
der Straßenbauabteilungen fehlte. Deren Dienstpostenplan 2022 und 2023 
wies um zwei Dienstposten oder 0,73 Prozent weniger auf als der des Jahres 
2019.  

Unterdessen blieb die Anzahl der Fahrstreifenkilometer mit plus 22 Kilome-
tern annähernd gleich, wobei die Straßenbauabteilungen jedoch Verschie-
bungen in einer Bandbreite von plus zwei bis plus 38 Kilometern und von 
minus zwei bis minus 17 Kilometern aufwiesen. 

System der Leistungserfassung aus dem Jahr 2000 
verbessern  
Die Leistungserfassung der Straßenbauabteilungen bestand seit dem Jahr 
2000 und beinhaltete 28 Gruppen mit 103 Leistungen. Das führte zu unter-
schiedlichen Zuordnungen der erbrachten Arbeitsstunden und erforderte 
eine Überarbeitung des Systems, um belastbare Daten für Planung, Steue-
rung und Vergleiche des Personalbedarfs zu erhalten. 

Mit den Anforderungen stieg auch der Personalbedarf für die Betreuung der 
Informations- und Kommunikationstechnologie in den Straßenbauabtei-
lungen, die zentral durch den Fachbereich Informationstechnologie der Ab-
teilung Allgemeiner Straßendienst ST1 der Gruppe Straße und dezentral 
durch nebenberufliche IT-Koordinatoren in den Straßenbauabteilungen er-
folgte.  

Das „Gruppenkonzept Informationstechnologie“ der Gruppe Straße sah für 
jede Straßenbauabteilung eine Vollzeit IT-Koordinatorin beziehungsweise 
einen Vollzeit IT-Koordinator vor, die beziehungsweise der im Anlassfall 
auch projektbezogen im Fachbereich mitarbeiten sollte. Die dienstrechtli-
chen und fachlichen Belange dieser neuen Struktur (Doppelzuteilung) sowie 
die Stellvertretung bei den NÖ Straßenbauabteilungen untereinander waren 
durch die Leitung der Gruppe Straße noch zu regeln.  

Die Ausstattung mit Informations- und Kommunikationstechnologie und 
Datenbanken (wie Straßendatenbank NEU, Bauwerksdatenbank und Perso-
nalsystem PiLo) war insgesamt zweckmäßig.  

 

Die NÖ Landesregierung informierte in ihrer Stellungnahme vom 
4. Juli 2023 über bereits umgesetzte beziehungsweise geplante Maßnah-
men zu den Empfehlungen des Landesrechnungshofs. 
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1.  Prüfungsgegenstand 
Der NÖ Landesrechnungshof überprüfte mit Unterbrechungen die Gebarung 
des Landes NÖ in Bezug auf die Organisation der acht Straßenbauabteilungen 
mit ihren Betriebswerkstätten, Straßen- und Brückenmeistereien nach den 
Grundsätzen der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit. 

Die Standorte dieser dezentralen Dienststellen der Gruppe Straße des Amts der 
NÖ Landesregierung verteilten sich auf Hollabrunn, Tulln, Wolkersdorf, Wie-
ner Neustadt, Sankt Pölten, Amstetten, Krems und Waidhofen an der Thaya. 
Ihre Aufgaben umfassten Bau, Erhaltung und Betrieb der Landesstraßen samt 
Bauwerken und Brücken mit einer Länge von unter 20 Metern. 

Ziel der Systemprüfung war ausgehend von der Rechtmäßigkeit, die Umset-
zung und die Finanzierung der Aufgaben zu beurteilen sowie dazu allenfalls 
Hinweise und Vorschläge für Verbesserungen der Wirtschaftlichkeit und 
Zweckmäßigkeit zu geben. 

Die Überprüfung konzentrierte sich auf die Jahre 2019 bis 2021 und bezog, so-
weit es eine Gesamtsicht erforderte, auch Daten aus Vorjahren und Folgejahren 
ein. 

1.1 Prüfungsmethode 
Der Landesrechnungshof stützte sich auf die Voranschläge und Rechnungsab-
schlüsse des Landes NÖ, die rechtlichen und die organisatorischen Grundlagen 
sowie auf die Einsicht in die elektronischen Akten (ELAK) und sonstigen Un-
terlagen. 

Dazu erstellte er Auswertungen, Soll-Ist-Vergleiche sowie Zeitreihen und 
führte vertiefende Interviews durch. 

Die Überprüfung betraf im Wesentlichen die acht NÖ Straßenbauabteilungen, 
wobei bei zwei NÖ Straßenbauabteilungen Vor-Ort-Erhebungen mit ausführli-
chen Prüfungsgesprächen und Aktendurchsicht, an Hand eines zuvor erstellten 
Fragebogens, geführt wurden. Die Erhebungen betrafen weiters auch Abteilun-
gen der Gruppe Straße, die Abteilung Personalangelegenheiten A LAD2-A sowie 
den Bereich Informationstechnologie der Abteilung Landesamtsdirektion 
LAD1 beim Amt der NÖ Landesregierung. 

Die Prüfungsmethoden stützten sich auf die „Leitlinien für unabhängige regio-
nale Einrichtungen der externen öffentlichen Finanzkontrolle“ der EURORAI 
(European Organisation of Regional External Public Finance Audit Instituti-
ons) sowie den Standards der INTOSAI, der Internationalen Organisation für 
Oberste Rechnungskontrollbehörden. 



2    Organisation der NÖ Straßenbauabteilungen 

 

1.2 Berichterstattung 
Der Bericht wurde grundsätzlich in einer geschlechtergerechten Sprache ver-
fasst. Personenbezogene Bezeichnungen, die nur in einer Form verwendet wur-
den, um die Lesbarkeit zu erleichtern, umfassten alle Personen gleichermaßen, 
unabhängig von einem Geschlecht. 

Außerdem wurde auf eine leichte Verständlichkeit bei maschineller Wiedergabe 
für Menschen mit Beeinträchtigungen geachtet und daher zum Beispiel auf Ab-
kürzungen verzichtet, Inhalte von Tabellen verbal eingeleitet und erklärt sowie 
Zahlen auf- oder abgerundet. 

Die Darstellung in Millionen Euro kann in Ausnahmefällen Rundungsdifferen-
zen aufweisen. 

1.3 Abkürzung und Begriffe  
Der Bericht verwendet Abkürzungen und Fachbegriffe im Sinn der rechtlichen 
Grundlagen beziehungsweise in den nachstehenden Bedeutungen: 

DTV (Durchschnittlicher Täglicher Verkehr) 
Die Abkürzung DTV bezeichnete den durchschnittlichen täglichen Verkehr be-
messen an der Anzahl der Fahrzeuge an einem Tag, die an einer Zählstelle vor-
beifahren. Diese Kenngröße der Verkehrsstärke diente der Verkehrsplanung. 

Funktionsstufen 
Die Funktionsstufen unterteilten die Landestraßen nach dem durchschnittli-
chen Verkehr und der maximalen Asphaltbreite. Die Gruppe Straße unterschied 
sechs Funktionsstufen. 
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Tabelle 1: Einteilung der Funktionsstufen von Landesstraßen 

Funktionsstufe Anzahl der Fahrzeuge pro Tag  Maximale  
Asphaltbreite 

1 mehr als 15.000 8,5 Meter 

2 mehr als 7.500 7,5 Meter 

3 mehr als 5.000 7,0 Meter 

4 mehr als 2.500 6,5 Meter 

5 weniger als 2.500 6,0 Meter 

6 Parallel führende Landesstraßen mit geringer 
aufschließender Funktion oder Sackgassen 

5,5 Meter 

Funktionsstufe 1 entsprach einem durchschnittlichen täglichen Verkehr von 
mehr als 15.000 Fahrzeugen und einer Asphaltbreite von 8,5 Metern. 

Funktionsstufe 2 entsprach einem durchschnittlichen täglichen Verkehr von 
mehr als 7.500 Fahrzeugen und einer Asphaltbreite von 7,5 Metern. 

Funktionsstufe 3 entsprach einem durchschnittlichen täglichen Verkehr von 
mehr als 5.000 Fahrzeugen und einer Asphaltbreite von 7,0 Metern. 

Funktionsstufe 4 entsprach einem durchschnittlichen täglichen Verkehr von 
mehr als 2.500 Fahrzeugen und einer Asphaltbreite von 6,5 Metern. 

Funktionsstufe 5 entsprach einem durchschnittlichen täglichen Verkehr von 
weniger als 2.500 Fahrzeugen und einer Asphaltbreite von 6,0 Metern. 

Funktionsstufe 6 entsprach einer „parallel führenden Landesstraße mit gerin-
ger aufschließender Funktion oder Sackgassen“ und einer Asphaltbreite von 5,5 
Metern. 

Gemeindewegedotation 
Der Begriff „Gemeindewegedotation“ bezeichnete Förderungsmittel des Lan-
des NÖ zur Unterstützung von Vorhaben für Gemeindestraßen. 

Geometriefaktor 
Der Begriff „Geometriefaktor“ stellte die Katasterfläche des Zuständigkeitsbe-
reichs einer Straßenmeisterei den Netzkilometern gegenüber und sagte aus, 
wie dicht das Straßennetz in der betroffenen Straßenmeisterei bezogen auf die 
Katasterfläche ist. 
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Katasterfläche 
Der Begriff „Katasterfläche“ bezeichnete die Fläche der im Grundbuch ausge-
wiesenen Grundstücke. 

NOG 
Die Abkürzung NOG bedeutete Niederösterreichische Gehaltsklasse. Im NÖ 
Landes-Bedienstetengesetz (NÖ LBG) waren 25 NOGs definiert, welche jeweils 
in 17 Gehaltsstufen unterteilt waren. Das Gehalt der Bediensteten wurde durch 
die NOG und die Gehaltsstufe definiert. 

Parameter 
Parameter waren hier vereinbarte Vorgabewerte für das handwerkliche Perso-
nal in Bezug auf die „Differenzierte Ressourcenzuteilung“. 

Software 
Der Sammelbegriff „Software“ bezeichnete alle nicht körperlichen beziehungs-
weise physischen Bestandteile der Informations- und Kommunikationstechno-
logie (IKT), wie Betriebssysteme, Anwendungen und Programme. Diese ermög-
lichen den Betrieb der IKT-Ausstattung und führen die Funktionen aus. 

Sondernutzungsverträge 
Als Sondernutzung galt jede über den Gemeingebrauch hinausgehende Benüt-
zung von öffentlichen Straßen. Dies erforderte nach dem NÖ Straßengesetz 
1999 eine Zustimmung der Straßenverwaltung und wurde in Form einer 
schriftlichen Vereinbarung zwischen der Straßenverwaltung und dem Son-
dernutzer erteilt. 

Zentralitätsfaktor 
Der Zentralitätsfaktor gab die Bevölkerungsdichte je Straßenkilometer an. 

2.  Gebarungsumfang 
Im Jahr 2021 betrug der Gesamtaufwand für die acht Straßenbauabteilungen, 
Betriebswerkstätten, Straßen- und Brückenmeistereien 263,88 Millionen Euro. 
Davon entfielen 134,95 Millionen Euro oder 51,1 Prozent auf Personal und 
128,93 Millionen Euro oder 48,9 Prozent auf Sachaufwand. 

2.1 Kenndaten 
Die folgende Tabelle weist den Gebarungsumfang und weitere Kenndaten aus: 
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Tabelle 2: Gebarungsumfang 2021 Straßenbauabteilungen mit Betriebs- 
werkstätten, Straßenmeistereien und Brückenmeistereien 

Straßenbauabteilungen Wert 

Gesamtaufwand  263.879.584,20 Euro  

Personalaufwand  134.953.273,10 Euro 

Sachaufwand  128.926.311,10 Euro 

Anzahl der Dienstposten  2.894 Stellen 

Anzahl der geleisteten Stunden 4.832.941 Stunden 

Länge des Landesstraßennetzes (Landesstraßen L und B) 13.681 Kilometer 

Anzahl der Fahrstreifenkilometer Landesstraßen L und B 27.919 Kilometer 

Anzahl der Brücken und sonstigen Objekte 12.346 Objekte 

Quelle: NÖ Straßendienst und Abteilung Personalangelegenheiten A LAD2-A 

Im Jahr 2021 verfügten die acht Straßenbauabteilungen mit ihren Betriebs-
werkstätten, 58 Straßen- und sieben Brückenmeistereien über 2.894 Dienst-
posten. Davon entfielen 272 oder 9,4 Prozent auf die Straßenbauabteilungen 
und Betriebswerkstätten sowie 2.622 oder 90,6 Prozent auf die Straßen- und 
die Brückenmeistereien. 

Das Landesstraßennetz wies eine Länge von 13.681 Kilometern und 27.919 
Fahrstreifenkilometern auf. Dazu kamen 12.346 Brücken, Stützbauwerke, 
Wannenbauwerke, Überkopfwegweiser, Tunnel und Galerien. 

2.2 Standorte 
Die Straßenbauabteilungen, ihre Betriebswerkstätten, Straßen- und Brücken-
meistereien befanden sich in Hollabrunn, Tulln, Wolkersdorf, Wiener Neu-
stadt, Sankt Pölten, Amstetten, Krems und Waidhofen an der Thaya. 

Die folgende Abbildung zeigt die Standorte und Betreuungsgebiete der Stra-
ßenbauabteilungen, der Betriebswerkstätten sowie der Straßen- und Brücken-
meistereien, mit den Abkürzungen BA für Straßenbauabteilung, BW für Be-
triebswerkstätte, BM für Brückenmeisterei, SM für Straßenmeisterei, und FPC 
für das Fuhrparkcenter in Pottenbrunn. Unterschiedliche Farben und Linien-
stärken für Flächen und Linien verdeutlichen die Lage und den Umfang der Be-
treuungsgebiete sowie die Unterteilung der Betreuungsgebiete. 
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Abbildung 1: Landkarte mit Einteilung der Straßenbauabteilungen  

 
Quelle: Gruppe Straße 

Eine starke blaue Linie markiert die Donau. Die angrenzenden Staaten und 
Bundesländer sind entlang des Grenzverlaufs mit Blockbuchstaben angegeben. 

3.  Zuständigkeiten 
In den Jahren 2019 bis 2022 bestanden folgende Zuständigkeiten für Angele-
genheiten des Straßenbaus, des Straßenbetriebs und der Straßenerhaltung: 

3.1 NÖ Landesregierung 
Aufgrund der Verordnung über die Geschäftsordnung der NÖ Landesregierung 
fielen die rechtliche Angelegenheiten des Straßenbaus in die Zuständigkeit von 
Landeshauptfrau-Stellvertreter für Kommunale Verwaltung, Konsumenten-
schutz, Bau- und Verkehrsrecht Franz Schnabl. 
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Für Angelegenheiten der Planung, des Baus, der Erhaltung und des Betriebs von 
Straßen einschließlich der Brücken und des Straßenhochbaus sowie für alle da-
mit direkt zusammenhängenden verkehrstechnischen Angelegenheiten und 
Radwege sowie für die Verwaltung der Liegenschaften der Straßenverwaltung 
war der Landesrat für Finanzen und Mobilität Dipl. Ing. Ludwig Schleritzko zu-
ständig.  

Die Geschäftsordnung der NÖ Landesregierung behielt Darlehen, Zinsenzu-
schüsse, Beihilfen und sonstige Förderungsmaßnahmen über 80.000,00 Euro, 
soweit der Leistungsempfänger nicht bereits im Landesvoranschlag bezeichnet 
war, der kollegialen Beratung und Beschlussfassung durch die Landesregierung 
vor. 

3.2 Amt der NÖ Landesregierung 
Die Geschäftseinteilung des Amts der NÖ Landesregierung wies die Angelegen-
heiten des Straßendiensts und Straßenbaus der Gruppe Straße zu, die sich in 
fünf zentrale und acht dezentrale Dienststellen mit folgenden Abteilungen glie-
derte. Die Leitung der Gruppe Straße oblag dem Straßenbaudirektor. 

Abteilung Allgemeiner Straßendienst ST1 
Der Abteilung Allgemeiner Straßendienst ST1 oblagen im Bereich des Straßen-
diensts die Angelegenheiten der Strategie, des Controllings, der Koordination 
des Personalmanagements, der Finanzen und der Informationstechnologie, 
Bürgerinformation sowie der Abwicklung der Dienstprüfungen. 

Abteilung Straßenbetrieb ST2 
Die Aufgaben der Abteilung Straßenbetrieb ST2 umfassten unter anderem Kos-
tenrechnung, Verkehrsmanagement (Baustellenkoordinierung, Winterdienst), 
Umweltmanagement, Dienstbekleidung und Bedienstetenschutz im Bereich 
des NÖ Straßendiensts und Facility Management. Die Abteilung verfügte mit 
dem Fahrparkcenter in Pottenbrunn über eine Außenstelle. 

Abteilung Landesstraßenplanung ST3 
Zu den Aufgaben der Abteilung Landesstraßenplanung ST3 zählten die Planung 
von Straßenbauvorhaben, Maßnahmen der Verkehrssicherheit und Lärm-
schutzmaßnahmen sowie Angelegenheiten der Verkehrstechnik und der Rad-
wege. 
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Abteilung Landesstraßenbau und -verwaltung ST4 
Der Bau von Landesstraßen, Straßenerhaltungsmanagement, das Richtlinien- 
und Normenwesen, Angelegenheiten der Bauwirtschaft sowie der Gemein-
destraßenberatung und -förderung fielen unter die Aufgaben der Abteilung 
Landesstraßenbau und -verwaltung ST4. 

Abteilung Brückenbau ST5 
Zu den Aufgaben der Abteilung Brückenbau ST5 gehörten insbesondere die Pla-
nung, der Bau, die Erhaltung, die sicherheitstechnische Prüfung und das Be-
standsmanagement von Brücken, Tunneln und statisch konstruktiven Ingeni-
eurbauwerken und die Begutachtung von überschweren Sondertransporten so-
wie Gemeindebrückenberatung. Die Abteilung hatte zwei Außenstellen in 
Oeynhausen und in Zwettl. 

Straßenbauabteilungen STBA1 bis STBA8 
Die acht Straßenbauabteilungen mit ihren Betriebswerkstätten, Straßen- und 
Brückenmeistereien bildeten die dezentralen Dienststellen der Gruppe Straße. 

Ihre Aufgaben legte die Vorschrift „Straßenbauabteilungen, Agenden, Aufga-
ben“ fest und umfassten neben Allgemeinem (Aufbereitung von Informationen 
und Unterlagen für die zentralen Abteilungen, Personalverwaltung, Beratung 
von Gemeinden und Privatpersonen, Vertretung der Gruppe Straße vor Behör-
den) den Straßenbetrieb, die Straßenplanung, den Straßenbau und den Brü-
ckenbau. Damit bestanden Verbindungen zu den Aufgaben der zentralen Ab-
teilungen. 

Die folgende Abbildung zeigt die Einbindung der Straßenbauabteilungen in die 
Gruppe Straße:  
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Abbildung 2: Struktur der Gruppe Straße 

 
Quelle: Gruppe Straße 
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4.  Rechtliche Grundlagen 
Für Bau, Erhaltung und Verwaltung von öffentlichen Straßen des Landes NÖ 
galten bundes- und landesrechtliche Vorschriften. 

4.1 Bundesrecht 
Den bundesgesetzlichen Rahmen für die NÖ Straßenbauabteilungen bildeten:  

Eisenbahn-Enteignungsentschädigungsgesetz 
Das Eisenbahn-Enteignungsentschädigungsgesetz – EisbEG, BGBl 1954/71, re-
gelte die Abtretung von notwendigen Grundstücken für die Herstellung und 
den Betrieb von Eisenbahnen. Die Bestimmungen dieses Gesetzes galten sinn-
gemäß auch für Abtretungen oder Enteignungen von notwendigen Grundstü-
cken für den Straßenbau. 

Straßenverkehrsordnung 1960 - StVO 
Das Bundesgesetz, mit dem Vorschriften über die Straßenpolizei erlassen wer-
den, Straßenverkehrsordnung 1960 – StVO, BGBl 1960/159, galt für sämtliche 
Straßen mit öffentlichem Verkehr in Österreich und normierte besondere 
Rechte und Pflichten des Straßenerhalters. 

Bodenmarkierungsverordnung 1995 
Die Verordnung des Bundesministers für öffentliche Wirtschaft und Verkehr 
über Bodenmarkierungen, BGBl 1995/848, fand auf alle Bodenmarkierungen 
Anwendung, die der Straßenerhalter nach Maßgabe der Bestimmungen der 
Straßenverkehrsordnung 1960 ohne behördlichen Auftrag anbringen konnte 
oder auf behördlichen Auftrag anbringen musste. 

Straßenverkehrszeichenverordnung 1998 – StVZVO 1998 
Die Verordnung des Bundesministers für Wissenschaft und Verkehr über Stra-
ßenverkehrszeichen, BGBl II 1998/238, enthielt die ausführenden Vorschriften 
für Straßenverkehrszeichen, die nach der Straßenverkehrsordnung 1960 ange-
bracht wurden.  

Bundesvergabegesetz 2018 
Das Bundesvergabegesetz 2018 (BVergG 2018), BGBl I 2018/65, und das Bun-
desvergabegesetz Konzessionen 2018 (BVergGKonz 2018), BGBl I 2018/65, 
lösten das Bundesvergabegesetz 2006 ab und setzten die Richtlinien der Euro-
päischen Union zu öffentlichen Auftragsvergaben und Konzessionen aus dem 
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Jahr 2014 um. Das Bundesvergabegesetz 2018 erneuerte dabei die Vergabever-
fahren für öffentliche Aufträge, das Bundesvergabegesetz Konzessionen 2018 
regelte die Vergabeverfahren für Bau- und Dienstleistungskonzessionen. 

Richtlinien und Vorschriften für den Straßenbau (RVS) 
Die Richtlinien und Vorschriften für den Straßenbau (RVS) Forschungsgesell-
schaft Straße - Schiene - Verkehr (FSV) stellten den Stand der Technik im Stra-
ßenwesen und einigen Infrastrukturbereichen (Ladeinfrastruktur für Elektro-
fahrzeuge im öffentlichen Raum, Ermittlung von Projektkosten für Infrastruk-
turvorhaben, Alternativangebote für Infrastrukturbauten) dar. Die über 
300 Richtlinien wurden von Arbeitsausschüssen der Forschungsgesellschaft er-
stellt und vom Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobili-
tät, Innovation und Technologie für verbindlich erklärt. Deren Anwendung ge-
währleistete ein einheitliches Sicherheits- und Qualitätsniveau bei Planung, 
Bau und Betrieb von Straßeninfrastruktur. 

Die Mitglieder der Ausschüsse arbeiteten ehrenamtlich und kamen aus Pla-
nung, Verwaltung, Wirtschaft und Wissenschaft.  

4.2 Landesrecht  
Für die Straßenbauabteilungen waren insbesondere folgende landesrechtliche 
Grundlagen maßgeblich: 

NÖ Straßengesetz 1999 
Das NÖ Straßengesetz 1999, LGBl 8500, regelte den Bau, die Erhaltung und die 
Verwaltung aller öffentlichen Straßen mit Ausnahme der Bundesstraßen (Au-
tobahnen und Schnellstraßen) in Niederösterreich und definierte im Abschnitt 
„Allgemeines“ die dafür maßgeblichen Begriffe. 

Nach den Vorschriften im Abschnitt „Bau von Straßen“ waren Straßen so zu 
planen, zu bauen und zu erhalten, dass dem zu erwartenden Verkehr, dem öf-
fentlichen Interesse, der Bedachtnahme auf die Umwelt sowie dem Land-
schafts- und Ortsbild entsprochen, Denkmale, Nationalparks und Schutzge-
biete geschont, Wasserschutzgebiete nicht beeinträchtigt und die Aufschlie-
ßung von Grundstücken erhalten wurden. 

Weitere Regelungen betrafen den Schutz der Umgebung gegen unzumutbare 
Beeinträchtigungen durch geeignete Maßnahmen (Lärmschutz), die Inan-
spruchnahme von Grundstücken und Bauwerken zur Straßenerhaltung (Ein-
räumung von Eigentum oder anderen Rechten), das Bewilligungsverfahren für 
den Bau oder die Umgestaltung einer öffentlichen Straße. 
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Der Abschnitt „Kostentragung, Sondernutzung“ bestimmte, dass die Straßen-
baulast, die Kosten des Baus einschließlich Grunderwerb, Erhaltung samt Win-
terdienst und Verwaltung einer Straße, grundsätzlich der Straßenerhalter zu 
tragen hatte, sofern keine andere Person zur Kostentragung verpflichtet war. 

Sondernutzung 
Als Sondernutzung galt jede über den Gemeingebrauch hinausgehende Benüt-
zung von öffentlichen Straßen. Dazu war eine Zustimmung der Straßenverwal-
tung beziehungsweise eine schriftliche Vereinbarung zwischen der Straßenver-
waltung und dem Sondernutzer erforderlich. Diese Vereinbarung hatte Art, 
Dauer und Umfang, Auflagen und Bedingungen der Sondernutzung, damit ver-
bundene Rechte und Pflichten, Widerrufsgründe sowie Sachleistungen und 
Entgelte zu regeln. 

Ein weiterer Abschnitt widmete sich dem Umgebungslärmschutz und der Um-
setzung der diesbezüglichen Richtlinien der Europäischen Union, die das Lan-
desgesetz anführte. 

Für den Bau von Straßen nach dem NÖ Straßengesetz durften nur Bauprodukte 
verwendet werden, die den Anforderungen der NÖ Bauordnung 2014 und des 
NÖ Bauprodukte- und Marktüberwachungsgesetzes 2013 entsprachen. 

NÖ Bauprodukte- und Marktüberwachungsgesetz 2013 
Das NÖ Bauprodukte- und Marktüberwachungsgesetz 2013, LGBl 8204, regelte 
die Bereitstellung, die Verwendung, das Inverkehrbringen und die Marktüber-
wachung von Bauprodukten. 

Österreichisches Institut für Bautechnik 
Die bautechnische Zulassung und die Marktüberwachung von Bauprodukten 
oblag dem Verein „Österreichisches Institut für Bautechnik“ (OIB), dem das 
Landesgesetz dazu die Stellung als Behörde einräumte. Das Institut war damit 
betraut, die „Baustoffliste ÖA“ durch Verordnung festzulegen. 

Das Land NÖ war mit den anderen Ländern Träger des Österreichischen Insti-
tuts für Bautechnik, das der Aufsicht und den Weisungen der Länder unterlag.  
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NÖ Bauordnung 2014 
Die NÖ Bauordnung 2014 (NÖ BO 2014), LGBl 2015/1, umfasste die Ab-
schnitte „Baurecht“, „Bautechnik“, „Umsetzung EU-Richtlinien, Übergangs- 
und Schlussbestimmungen“. Das Landesgesetz unterschied Bauvorhaben nach 
bewilligungs-, anzeige- und meldepflichtigen Vorhaben. Forststraßen und 
forstliche Straßenbauwerke des Landes und der Gemeinden fielen nicht unter 
den Geltungsbereich dieses Landesgesetzes. 

Vorschriften und Dienstanweisungen  
Im Bereich der Gruppe Straße galten verschiedene Dienstanweisungen sowie 
Vorschriften mit Durchführungsbestimmungen. 

Vorläufige Verrechnungs- und Zahlungsordnung  
Die Vorläufige Verrechnungs- und Zahlungsordnung (VVZO), Systemzahl 01-
02/00-0000, der Abteilung Finanzen F1 regelte die Landesverrechnung sowie 
die Vorgangsweise bei der Vollziehung des Landesvoranschlags, der voran-
schlagswirksamen Verrechnung, der Bestands- und Erfolgsverrechnung und die 
Durchführung des Zahlungsverkehrs. 

Handbuch der Gruppe Straße 
Das „Handbuch der Gruppe Straße“ war eine Beilage zu den „Durchführungs-
bestimmungen ST1-A4/037-2011, der Straßenbaudirektion“ und galt für sämt-
liche Vorgänge im Zusammenhang mit Bestell- und Anordnungsbefugnissen, 
Ausschreibung und Vergabe, Abwicklung der Programme der Gruppe Straße so-
wie der Korruptionsprävention.  

Die Aktualisierung des Handbuchs oblag der Abteilung Allgemeiner Straßen-
dienst ST1. Die letzten Änderungen erfolgten im Oktober 2020. 

Dieses Handbuch gliederte sich in vier Teile: Teil A Bestell- und Anordnungsbe-
fugnisse der Gruppe Straße, Teil B Vergabevorschriften der Gruppe Straße, Teil 
C Programme der Gruppe Straße und Teil D Internes Kontrollsystem der 
Gruppe Straße.  

Teil A Bestell- und Anordnungsbefugnisse der Gruppe Straße 

Teil A des Handbuchs der Gruppe Straße regelte die Bestell- und Anordnungs-
befugnisse und legte dazu abgestufte Betragsgrenzen fest. Diese galten grund-
sätzlich auch für die Stellvertretung, sofern die Leitung keine andere Regelung 
traf.  
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Mit Ermächtigung des zuständigen Mitglieds der NÖ Landesregierung durfte 
die Gruppenleitung Lieferungen und Leistungen sowie Förderungen bis zu ei-
nem Betrag von 170.000,00 Euro ohne Umsatzsteuer beziehungsweise 
80.000,00 Euro bestellen oder vergeben und die Zeichnungsbefugnis an ein-
zelne Bedienstete weitergeben. Die folgende Tabelle weist die maßgeblichen Be-
tragsgrenzen für Ermächtigungen aus: 

Tabelle 3: Betragsgrenzen für Vergaben von Lieferungen und Leistungen 
Leitung oder Stellvertretung Betrag inkl. USt Einschränkung 

Gruppe Straße bis 204.000,00 Euro Keine  

Zentrale Abteilung bis 204.000,00 Euro Zugeteilte Mittel 

Straßenbauabteilung bis 100.000,00 Euro Zugeteilte Mittel 

Straßen- und Brückenmeisterei bis 1.000,00 Euro Zugeteilte Mittel 

Die Leitungen der Gruppe Straße und der zentralen Abteilungen der Gruppe 
durfte Bestellungen sowie Vergaben von Lieferungen und Leistungen bis zu ei-
nem Betrag von 204.000,00 Euro durchführen. Die Ermächtigung der Abtei-
lungsleitungen beschränkte sich auf die zugeteilten Mittel.  

Für die Leitungen einer Straßenbauabteilung galt eine Betragsgrenze von 
100.000,00 Euro im Rahmen der zugeteilten Mittel.  

Die Leitungen der Straßen- und Brückenmeistereien durften Vergaben sowie 
Bestellungen von Lieferungen und Leistungen mit einem Wert bis zu 1.000,00 
Euro im Rahmen der zugeteilten Mittel durchführen. 

Die Leitungen der Abteilungen und Straßenbauabteilungen konnten bei der 
Gruppenleitung Bestell- und Anordnungsbefugnisse für Projekt- und Fachbe-
reichsleitungen sowie für einzelne Bedienstete beantragen. Auch dafür galten 
bestimmte Betragsgrenzen und Einschränkungen. 

Die folgende Tabelle fasst die möglichen Ermächtigungen für Projekt- und 
Fachbereichsleitungen sowie für einzelne Bedienstete zusammen: 
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Tabelle 4: Betragsgrenzen für Projekt- und Fachbereichsleitungen sowie  
Bedienstete 

Ermächtigung 
Betragsgrenze  

inkl. USt 
Einschränkung 

Projektleitung und  
Fachbereichsleitung 

bis 30.000,00 Euro Zugeteilte Mittel  

Fachbereichsleitung Betrieb bis 40.000,00 Euro 
Treibstoffbeschaffung 

und zugeteilte Mittel 

Einzelne Bedienstete bis 5.000,00 Euro Zugeteilte Mittel 

Die Projekt- und Fachbereichsleitungen konnten ermächtigt werden, im Rah-
men der zugeteilten Mittel auf Dauer der Funktion Lieferungen und Leistungen 
bis zu 30.000,00 Euro zu bestellen beziehungsweise durchzuführen.  

Für die Beschaffung von Treibstoffen galt eine Betragsgrenze von 40.000,00 
Euro.  

Die Obergrenze für Bestell- und Anordnungsbefugnisse von einzelnen Bediens-
teten betrug 5.000,00 Euro.  

Hinzu kamen personenbezogene Ermächtigungen. Diese waren in Verzeichnis-
sen der zentralen Abteilungen und der Straßenbauabteilungen mit Name, In-
halt, Umfang und Dienststelle zu erfassen, auf dem letzten Stand zu halten und 
dem Fachbereich Finanzen der Abteilung Allgemeiner Straßendienst ST1 vor-
zulegen. 

Der Landesrechnungshof überprüfte die Verzeichnisse von zwei NÖ Stra-
ßenbauabteilungen mit den dazugehörigen Straßen- und Brückenmeiste-
reien sowie der Betriebswerkstätten. Diese waren ordnungsgemäß geführt. 

Teil B Vergabevorschriften der Gruppe Straße 

Teil B des Handbuchs der Gruppe Straße unterstützte die Umsetzung des Bun-
desvergabegesetzes 2018 und der maßgeblichen Vorschriften durch Muster 
und Vorlagen sowie Verweise auf weitere elektronisch verfügbare Leitfäden. 
Zudem beschrieb das Handbuch die Festlegung der Art der Leistung und des 
geschätzten Auftragswerts, die Wahl des Vergabeverfahrens, die Erstellung der 
Ausschreibungsunterlagen, die Erstellung von Bekanntmachungen und Be-
kanntgaben, die Angebotsentgegennahme, die Angebotsöffnung, die Angebots-
prüfung, das Ausscheiden von Angeboten, die Vergabekommission der Gruppe 
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Straße, die Mitteilung der Zuschlagsentscheidung, den Zuschlag sowie die Do-
kumentationspflichten, die aktenmäßige Erledigung einer Vergabe und die 
Meldepflichten bei Bauaufträgen. 

Die Ermächtigungsgrenzen lagen ausnahmslos im Unterschwellenbereich. Die 
Vorgehensweise im Bereich Ausschreibung und Vergaben waren im Handbuch 
definiert und nach den Regeln des Vergabegesetzes durchzuführen. 

Teil C Programme der Gruppe Straße 

Teil C des Handbuchs der Gruppe Straße regelte in Grundzügen die erforderli-
chen Verwaltungsabläufe zu den ein- bis mehrjährigen Programmen, welche die 
Gruppe Straße für die Planung, den Bau und die Erhaltung von Landesstraßen 
einschließlich der Brücken, Kunstbauten und des Hochbaus erstellte. Diese Pro-
gramme verfolgten das Ziel eines gleichwertigen, verkehrssicheren Ausbaus der 
Straßen und Brücken sowie deren Erhaltung. Zudem sollte ein möglichst ein-
heitlicher Erhaltungs- und Ausbauzustand der hochbaulichen Anlagen gewähr-
leistet werden.  

Teil D Internes Kontrollsystem der Gruppe Straße 

Teil D des Handbuchs der Gruppe Straße regelte Maßnahmen zur Korruptions-
prävention, zur diesbezüglichen Bewusstseinsbildung und zur Dokumentation 
dieser Maßnahmen. Grundlage bildeten die Vorschriften der Gruppe Straße, 
der „Verhaltenskodex zur Korruptionsprävention“ für den Bundesdienst sowie 
die Erlässe zu Amtsverschwiegenheit, Geschenkannahme, Meldepflichten, Ne-
benbeschäftigungen und Repräsentationsveranstaltungen.  

Dazu legte Teil D Maßnahmen fest, welche die Dienststellenleitungen zu kon-
trollieren und zu dokumentieren hatten. Dazu zählten E-Learning und andere 
Schulungen sowie eine jährliche Überprüfung der Inhalte des internen Kon-
trollsystems (Kollaudierung) durch den ständigen Arbeitskreis „Durchfüh-
rungsbestimmungen“. Ziel war eine weitgehende Standardisierung von Abläu-
fen nach dem Vier-Augenprinzip und eine Korruptionsprävention. 

Die Kontrollen waren mit dem Formular „Korruptionsprävention“ aus der Vor-
lagensammlung dem Fachbereich Strategie und Controlling der Abteilung all-
gemeiner Straßendienst ST1 und gegebenenfalls der Abteilung Landesamtsdi-
rektion LAD1 zu melden. Die ersten Meldungen erfolgten Ende 2015.  
Die thematische Behandlung diverser Themen der Korruptionsprävention 
wurde in Dienstbesprechungsprotokollen der Dienststellen der Gruppe Straße 
dokumentiert. 

Im Jahr 2016 wurde der Leitfaden „Korruptionsprävention“ in der Gruppe 
Straße inklusive Einforderung einer zweijährigen Meldung jeder Dienststelle 
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sowie die Durchführung der Risiko-Selbsteinschätzung durch jeden Mitarbei-
tenden für verbindlich erklärt. 

Im April 2017 wurden die Mitarbeitenden der Gruppe Straße dazu verpflichtet, 
die E-Learning Schulung Korruptionsprävention durchzuführen. 

Im Juni 2017 erfolgte anlässlich von Ermittlungen hinsichtlich eines Straßen-
baukartells in Kärnten die neuerliche Thematisierung der Dienstanweisung 
Verbotene Geschenkannahme. 

Im Juli 2017 brachte der Gruppenleiter die relevanten Erlässe (Geschenkan-
nahme, Nebenbeschäftigungen) den abteilungsleitenden Personen sowie den 
straßenbauabteilungsleitenden Personen zur Kenntnis. Diese wiederum brach-
ten diese Informationen im Zuge von straßenbauabteilungsinternen Dienstbe-
sprechungen ihren Straßen- und Brückenmeistern sowie Werkstättenleitern 
zur Kenntnis. 

Im Februar 2019 erging eine Aussendung „Länderstandards 2019, Gesamtdo-
kument; Korruptionsprävention; Standards zur Korruptionsprävention in den 
Ländern“ der Abteilung Landesamtsdirektion LAD1-IR an alle Dienststellen der 
Gruppe Straße. 

Im April 2019 erfolgte die Einarbeitung des Punkts „Umgang mit Interessens-
konflikten“ in Teil D, in den Leitfaden zur Durchführung der Korruptionsprä-
vention in der Gruppe Straße sowie in die Vorlage zur Meldung der Durchfüh-
rung an die Abteilung Allgemeiner Straßendienst ST1. 

Im Juli 2019 wurden Meldungen aller Abteilungen eingeholt, um Maßnahmen 
zur Korruptionsprävention im Rahmen der zweijährigen Meldung an die Abtei-
lung Allgemeiner Straßendienst ST1 zu bestätigen. 

Der Landesrechnungshof überprüfte bei zwei NÖ Straßenbauabteilungen, ob 
diese Maßnahmen umgesetzt wurden und stellte die Umsetzung fest. 

5.  Aufgaben und Organisation  
Aufgrund der Vorschrift „Straßenbauabteilungen, Agenden, Aufgaben“ des 
Straßenbaudirektors vom 1. Juli 2010 unterteilten sich die Aufgaben der Stra-
ßenbauabteilungen in Allgemeines, Straßenbetrieb, Straßenplanung, Straßen-
bau und Brückenbau. 

Die Verteilung der Aufgaben innerhalb der Straßenbauabteilungen auf die Be-
triebswerkstätten, Straßenmeistereien und Brückenmeistereien erfolgte durch 
zusätzliche Vorschriften und Dienstanweisungen durch Straßenbauabteilungs-
leiter und alle fünf zentralen Fachabteilungen. 
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5.1 Aufgaben und Tätigkeiten 
Die erforderlichen Mittel erhielten die Abteilungen vom Fachbereich Kreditver-
waltung der Abteilung Allgemeiner Straßendienst ST1. Diese waren wirtschaft-
lich, effizient und bedarfsorientiert zu verwenden.  

Im Rahmen ihrer Betreuungsbereiche hatten die Straßenbauabteilungen fol-
gende Aufgaben beziehungsweise Tätigkeiten zu erbringen: 

Allgemeines 
▪ Aufbereitung aller notwendigen Informationen und Unterlagen für die zent-

ralen Abteilungen und Aufgaben auf Zuweisung der Gruppenleitung  

▪ Personalverwaltung der Bediensteten der Straßenbauabteilung, der Be-
triebswerkstätte sowie Straßen- und Brückenmeisterei  

▪ Beratung von Gemeinden und Personen im eigenen Betreuungsbereich  

▪ Wahrung der Interessen der Gruppe Straße bei Behörden und privatrechtli-
chen Angelegenheiten  

Straßenbetrieb 
▪ Abwicklung des Winterdiensts, Beschaffung der Streumittel und Abschluss 

von Verträgen mit Gemeinden im Zusammenhang mit dem Winterdienst 

▪ Abwicklung von Neu-, Um- und Zubauten sowie Sanierungen von Hochbau-
ten mit geschätzten Baukosten unter 300.000,00 Euro 

▪ Beschaffung der erforderlichen Straßenausrüstungen sowie von Kleingerä-
ten für den Betrieb und die Erhaltung der Straßeneinrichtungen  

▪ Abwicklung von Fahrzeugreparaturen 

▪ Kostenrechnung und Controlling sowie Stammdatenpflege 

▪ Wahrnehmung des Bedienstetenschutzes 

Straßenplanung 
▪ Erstellung von Einreichprojekten im Rahmen einer Eigenplanung, von Bau-

projekten und Begleitmaßnahmen zur Landschaftspflege sowie Planung von 
Radwegen, wenn keine Verpflichtung zur Naturverträglichkeits- oder Um-
weltverträglichkeitsprüfung bestand  

Straßenbau 
▪ Maßnahmenplanung samt Prioritätenreihung für zugewiesene Bauvorha-

ben im vorgegebenen Kreditrahmen 
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▪ Ausschreibung sowie bautechnische, bauvertragliche und finanzielle Ab-
wicklung von zugewiesenen Neubauvorhaben sowie von Erhaltungsmaß-
nahmen von Straßen 

▪ operative Abwicklung der Grundeinlösung von Straßenbauvorhaben nach 
einvernehmlicher Festlegung zwischen der jeweils zuständigen Fachabtei-
lung beim Amt der NÖ Landesregierung und der zuständigen Straßenbau-
abteilung 

▪ Ausschreibung und Abwicklung von aktiven Lärmschutzmaßnahmen sowie 
landschaftspflegerischen Maßnahmen bei Straßenbauvorhaben sowie För-
derung von passiven Lärmschutzmaßnahmen 

▪ Abschluss, Abwicklung, Entgelteinhebung sowie Überwachung und Kon-
trolle der Ausführung von Einzelsondernutzungsverträgen  

Brückenbau 
▪ Überwachung und Kontrolle aller Brücken, Stützbauwerke, Wannenbau-

werke, Überkopfwegweiser, Tunnel und Galerien 

▪ statische und konstruktive Planung, Errichtung, Erhaltung und Sicherheits-
prüfung aller nicht geankerten Stützmauern sowie von Brücken mit einer 
Gesamtstützweite von kleiner gleich zehn Metern 

▪ Erhaltung von Brücken mit einer Gesamtstützweite über zehn Metern, 
wenn dabei keine statisch konstruktive Ertüchtigung des Tragwerks erfol-
gen musste 

Die zuständigen Abteilungen der Gruppe Straße wiesen den Straßenbauabtei-
lungen Bauvorhaben beziehungsweise Straßenneubauvorhaben teilweise zu. 
Für diese Vorhaben übernahmen die Straßenbauabteilungen die Planung und 
die Reihung der Maßnahmen beziehungsweise die Ausschreibung und die bau-
technische, bauvertragliche und finanzielle Abwicklung.  

In Bezug auf Grundeinlösungen mussten sie das Einvernehmen mit der Abtei-
lung Landesstraßenbau und -verwaltung ST4 der Gruppe Straße herstellen.  

Die Erhaltung von Brücken mit einer Gesamtstützweite von über zehn Metern 
erforderte eine Abstimmung mit der Abteilung Brückenbau ST5 der Gruppe 
Straße.  

Die Umsetzung dieser Aufgaben erfolgte auch in Betriebswerkstätten, Straßen- 
und Brückenmeistereien. Die Aufgaben dieser Dienststellen schienen in der 
Vorschrift „Straßenbauabteilungen, Agenden, Aufgaben“ nicht auf, sondern 
verteilten sich auf einzelne Vorschriften und Anweisungen der jeweils zustän-
digen Abteilungsleiter beziehungsweise Straßenbauabteilungsleiter. 
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Daher regte der Landesrechnungshof an, dass die Gruppe Straße die Vorschrift 
„Straßenbauabteilungen, Agenden, Aufgaben“ aus dem Jahr 2010 erneuert und 
darin die Aufgaben der Betriebswerkstätten sowie der Straßen- und der Brü-
ckenmeistereien ergänzt. Dazu sollten die bestehenden Vorschriften und An-
weisungen herangezogen und – soweit zweckmäßig – vereinheitlicht und berei-
nigt werden.  

Ergebnis 1 
Die Gruppe Straße sollte die Vorschrift „Straßenbauabteilungen, Agenden, 
Aufgaben“ aus dem Jahr 2010 erneuern und darin die Aufgaben der Be-
triebswerkstätten sowie der Straßen- und Brückenmeistereien ergänzen. 

Stellungnahme der NÖ Landesregierung: 
Das Ergebnis wird seitens der Gruppe Straße zur Kenntnis genommen und die Über-
arbeitung der Vorschrift ist bereits im Laufen. 

Äußerung des Landesrechnungshofs Niederösterreich: 
Der Landesrechnungshof nahm die Stellungnahme zur Kenntnis. 

Tätigkeiten der Straßenbauabteilungen 2019 bis 2021 
Die folgende Tabelle fasst die Tätigkeiten der Straßenbauabteilungen in den 
Jahren 2019 bis 2021 zusammen. 

Tabelle 5: Tätigkeiten der Straßenbauabteilungen 2019 bis 2021 
Tätigkeiten 2019 2020 2021 Summe 

Geschäftsfälle zu Einzelsondernutzungen 5.474 5.068 5.104 15.646 

Beratungstermine für Gemeinden und Bürger; Teilnahme an 
Behördenverfahren und privatrechtlichen Angelegenheiten 
im Betreuungsbereich 

4.834 3.734 4.038 12.606 

Überwachung und Kontrolle von Brücken, Stützbauwerken,  
Wannenbauwerken, Überkopfwegweisern, Tunnel und Gale-
rien  

3.221 4.732 3.209 11.162 

Beschaffungsvorgänge für die Straßenausrüstungen, Kleinge-
räte für Betrieb und Erhaltung der Straßeneinrichtungen  2.148 2.112 1.758 6.018 
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Tätigkeiten 2019 2020 2021 Summe 

Maßnahmen für Ausschreibungen sowie bautechnische,  
bauvertragliche und finanzielle Abwicklungen von Straßen-
bauvorhaben  

576 504 552 1.632 

Bewerbungsgespräche  523 514 400 1.437 

Projekte in Eigenplanung der NÖ Straßenbauabteilung 345 288 314  947 

Maßnahmen für Ausschreibungen sowie bautechnische, bau-
vertragliche und finanzielle Abwicklungen von Erhaltungs-
maßnahmen von Straßen  

157 339 262  758 

Erhaltungsmaßnahmen von Brücken mit einer Gesamtstütz-
weite kleiner gleich 10 Metern  162 175 192  529 

Erhaltungsmaßnahmen von Brücken mit einer Gesamtstütz-
weite größer als 10 Meter ohne statisch konstruktive Ertüch-
tigung des Tragwerks  

148 132 116  396 

Projekte sowie Förderungsfälle zu Ausschreibungen und Bau-
abwicklungen von aktiven beziehungsweise passiven Lärm-
schutzmaßnahmen  

107 103 110  320 

Maßnahmen für Planung sowie Neu-, Um- und Zubauten  
sowie Sanierungen von Hochbauten mit geschätzten Baukos-
ten unter 300.000,00 Euro  

75 102 133  310 

Geschäftsfälle zur operativen Abwicklung der Grundeinlö-
sung von Straßenbauvorhaben  79 67 84  230 

Geschäftsfälle zu Gemeindewegdotationen  84 75 63  222 

Planungsprojekte von Radwegen  28 28 21   77 

Summe 17.961 17.973 16.356 52.290 

In den Jahren 2019 bis 2021 betrafen 15.646 Geschäftsfälle die Vereinbarun-
gen für Einzelsondernutzungen. Das entsprach durchschnittlich 5.215 Ge-
schäftsfällen jährlich und einem Anteil von 29,9 Prozent an allen Tätigkeiten. 

Auf Beratungstermine mit Gemeinden und Bürgern sowie auf Teilnahmen an 
Behördenverfahren und privatrechtlichen Angelegenheiten entfielen 12.606 
Tätigkeiten. Das entsprach durchschnittlich 4.202 Tätigkeiten jährlich und ei-
nem Anteil von 24,1 Prozent an allen Tätigkeiten. Hinzu kamen 222 Geschäfts-
fälle zu Gemeindewegdotationen. 
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Bei den 37.107 Brücken, Stützbauwerken, Wannenbauwerken, Überkopfweg-
weisern, Tunneln und Galerien wurden 11.162 Überwachungen und Kontrollen 
durchgeführt. Das entsprach durchschnittlich 3.721 Tätigkeiten jährlich und 
einem Anteil von 21,3 Prozent an allen Tätigkeiten. Demnach wurden insge-
samt 30,1 Prozent der Brücken Stützbauwerke, Wannenbauwerke, Überkopf-
wegweiser, Tunnel und Galerien überprüft beziehungsweise kontrolliert. In den 
Jahren 2019 und 2021 betrug jeweils der Anteil 26,0 Prozent. Im Jahr 2020 
betrug der Anteil 38,3 Prozent.  

Die 529 Erhaltungsmaßnahmen von Brücken mit einer Gesamtstützweite klei-
ner gleich zehn Metern und die 396 Erhaltungsmaßnahmen von Brücken mit 
einer größeren Gesamtstützweite zeigten die Bedeutung dieser Tätigkeiten. 

Für Beschaffungen von Straßenausrüstungen und Kleingeräten zum Betrieb 
und zur Erhaltung der Straßeneinrichtungen waren 6.018 Vorgänge erfasst. 
Das entsprach durchschnittlich 2.006 Tätigkeiten jährlich und einem Anteil 
von 11,5 Prozent an allen Tätigkeiten. 

Den Ausschreibungen sowie der bautechnischen, bauvertraglichen und finanzi-
ellen Abwicklung von Straßenbauvorhaben beziehungsweise Erhaltungsmaß-
nahmen von Straßen wurden insgesamt 2.390 Maßnahmen zugeordnet, davon 
1.632 Ausschreibungen und 758 Abwicklungen. Das entsprach durchschnitt-
lich 797 Tätigkeiten jährlich und einem Anteil von 4,6 Prozent an allen Tätig-
keiten.  

Die Tätigkeiten betrafen 947 Projekte im Rahmen einer Eigenplanung und 77 
Planungsprojekte für Radwege. Das entsprach einem Anteil von 1,9 Prozent an 
allen Tätigkeiten. 

320 Projekte oder Förderungsfälle betrafen Ausschreibungen und Bauabwick-
lungen von aktiven Lärmschutzmaßnahmen sowie Förderungen von passiven 
Lärmschutzmaßnahmen. Das entsprach einem Anteil von 0,6 Prozent an allen 
Tätigkeiten. 

Weiters wurden 310 Maßnahmen für Planungen sowie für Neu-, Um- und Zu-
bauten sowie Sanierungen von Hochbauten des Straßendiensts mit geschätz-
ten Baukosten von unter 300.000,00 Euro getroffen. Das entsprach einem An-
teil von 0,6 Prozent an allen Tätigkeiten. 

Die Abwicklung von Grundeinlösungen zu Straßenbauvorhaben umfasste 230 
Geschäftsfälle. Das entsprach einem Anteil von 0,4 Prozent an allen Tätigkei-
ten. 

Im Zeitraum 2019 bis 2021 führten die Straßenbauabteilungen zudem 1.437 
Bewerbungsgespräche für Betriebswerkstätten, Straßen- und Brückenmeiste-
reien. 
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Die folgende Abbildung zeigt die Verteilung der Tätigkeiten auf die Aufgaben 
Allgemeines, Straßenbetrieb, Straßenplanung, Straßenhochbau, Straßenbau 
und Brückenbau nach Geschäftsfällen.  

Abbildung 3: Verteilung der Aufgaben nach Geschäftsfällen 

 
Quelle: NÖ Landesrechnungshof  

Die Abbildung veranschaulicht die Verteilung der Tätigkeiten aus der darüber-
stehenden Tabelle, wobei die Schwerpunkte beim Straßenbetrieb, bei Allgemei-
nes und Brückenbau lagen. Unter Allgemeines fielen Geschäftsfälle wie Lärm-
schutzmaßnahmen, Gemeindewegdotationen sowie Beratungen von Gemein-
den und Bürgern. 

Ausgaben der Straßenbauabteilungen 
In den Jahren 2019 bis 2021 gaben die acht Straßenbauabteilungen zwischen 
rund 115,94 Millionen Euro (2020) und 132,98 Millionen Euro (2019) aus. Im 
Jahr 2021 betrugen die Auszahlungen 128,93 Millionen Euro, wobei sich die 
Ausgaben der einzelnen Straßenbauabteilungen zwischen 18,60 Millionen 
Euro (STBA4) und 12,09 Millionen Euro (STBA1) bewegten und damit eine 
Bandbreite von 6,51 Millionen Euro aufwiesen. In den Jahren 2019 und 2020 
lag die Bandbreite bei 4,63 Millionen Euro und 4,80 Millionen Euro. 
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In den Bandbreiten kamen die Unterschiede im Umfang der Aufgaben (Anzahl 
der Fahrstreifenkilometer, Erhaltungsmaßnahmen, Brücken, Tunnels), der 
Winterdienste, der Projekte oder Unwetterschäden zum Ausdruck. 

Die Straßenbauabteilungen erhielten die finanziellen Mittel unregelmäßig 
meist nach Bedarf und Verfügbarkeit von der Abteilung ST1 Finanzen zugeteilt.  

Veranschlagung und Vollziehung der Jahresbudgets mussten die Schwankun-
gen bei den Aufwendungen, insbesondere für den Winterdienst (Witterung 
Jänner bis März und Oktober bis Dezember) und für Unwetterschäden, berück-
sichtigen. 

5.2 Organisation 
Die Straßenbauabteilungen bestanden aus einer Bauabteilungsleitung, einer 
Kanzlei, fünf Fachbereichen für Erhaltung, Betrieb und Verkehrssicherheit, 
Personal und Verwaltung, Planung und Bau, Rechnungswesen sowie Brücken 
und Objekte. Weiters verfügte jede Straßenbauabteilung über eine Betriebs-
werkstätte und mit Ausnahme der NÖ Straßenbauabteilung 3 über eine Brü-
ckenmeisterei sowie sechs (STBA2 Tulln), sieben (STBA1 Hollabrunn, STBA3 
Wolkersdorf, STBA4 Wiener Neustadt und STBA5 Sankt Pölten) oder acht Stra-
ßenmeistereien (STBA6 Amstetten, STBA7 Krems und STBA8 Waidhofen an 
der Thaya). 

Die nachfolgende Abbildung veranschaulicht die Struktur der Straßenbauabtei-
lungen. 
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Abbildung 4: Struktur der Straßenbauabteilungen 

 
Quelle: Gruppe Straße 

An der Spitze einer Straßenbauabteilung stand die Bauabteilungsleitung. Des-
sen vorgesetzte Stelle war die Leitung der Gruppe Straße beziehungsweise die 
Straßenbaudirektion.  

Der Bauabteilungsleitung unterstanden ein Chefsekretariat, eine IT-
Koordination, eine Straßenmeister-SpringerIn, eine Kanzleileitung, fünf Fach-
bereichsleitungen für Erhaltung, Betrieb und Verkehrssicherheit, Personal und 
Verwaltung, Planung und Bau, Rechnungswesen sowie Brücken und Objekte, 
weiters die Leitung der Betriebswerkstätte sowie der Straßen- und Brücken-
meistereien, die nachgeordnete Dienststellen bildeten. 

Der Landesrechnungshof anerkannte, dass für einzelne Funktionen ein-
heitliche Stellenbeschreibungen für alle acht Straßenbauabteilungen vorla-
gen.  
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Aufgaben der Betriebswerkstätten 
Die Betriebswerkstätten hatten unter anderem Großreparaturen, wie Motorge-
neralreparaturen, Bremsenüberholungen bei Lastkraftwagen und Zugmaschi-
nen, Getriebereparaturen, Rahmenreparaturen, Reparaturen an der Einspritz-
anlage von Dieselmotoren sowie Autokranüberholungen durchzuführen. 

Aufgaben der Straßenmeistereien 
Die Aufgaben der Straßenmeistereien umfassten die Instandhaltung aller Fahr-
bahnen, die tägliche Straßenzustandskontrolle, die Räumung und Streuung der 
Straßen im Winter, die Aufstellung von Schneezäunen und Schneestangen, die 
Katastropheneinsätze (Muren, Hochwässer), das Setzen und Instandhalten von 
Verkehrszeichen und Leitpflöcken sowie die Pflege der Bankette, Gräben und 
Grünanlagen. 

Aufgaben der Brückenmeistereien 
Zu den Aufgaben einer Brückenmeisterei zählten unter anderem die periodi-
sche Kontrolle von Brücken, von Wegweiserbrücken, von Lärmschutzwänden 
auf Brücken, von geankerten Stützbauwerken sowie von Tunneln und Wannen-
bauwerken. 

6.  Dienstposten und Personal 
In den Jahren 2019 bis 2021 verfügten die Straßenbauabteilungen für sich so-
wie für ihre Betriebswerkstätten, Straßen- und Brückenmeistereien durch-
schnittlich über 2.924,2 Dienstposten. Im Jahr 2022 fiel die Anzahl der Dienst-
posten auf 2.894,0. Das waren um 31,5 Dienstposten oder um rund ein Prozent 
weniger als im Jahr 2019.  

In diesem Zeitraum erhöhte sich die Anzahl der Fahrstreifenkilometer um 22 
von 27.897 auf 27.919 Kilometer oder um 0,08 Prozent. 

Die folgende Tabelle zeigt diese Entwicklung und die Verteilung der Dienstpos-
ten auf die Dienststellen der Straßenbauabteilungen.  
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Tabelle 6: Entwicklung der Dienstposten in den Dienststellen der Straßenbauabteilungen  

Dienstposten Anzahl 
2019 

Anzahl 
2020 

Anzahl 
2021  

Anzahl 
2022 

Veränderung 
2019-2022 

Durchschnittlicher 
Anteil an der Summe 

der Dienstposten 

Straßenbauabteilungen  
und Betriebswerkstätten 274,0 273,0 272,0 272,0 -2 9,4 % 

Straßenmeistereien 2.539,5 2.539,0 2.539,0 2.509,0 -30,5 86,8 % 

Brückenmeistereien 112,0 112,0 112,0 113,0 +1 3,8 % 

Summe 2.925,5 2.924,0 2.923,0 2.894,0 -31,5 100,0 % 

Auf die acht Straßenbauabteilungen und die Betriebswerkstätten entfielen in den 
Jahren 2021 und 2022 jeweils 272,0 Dienstposten. Das war jeweils ein Dienst-
posten weniger als in den Vorjahren und entsprach einem durchschnittlichen 
Anteil von rund neun Prozent an der Gesamtanzahl der Dienstposten.  

Die 58 Straßenmeistereien verfügten im Jahr 2019 über 2.539,5 Dienstposten, 
in den Jahren 2020 und 2021 jeweils über 2.539,0 Dienstposten und im Jahr 
2022 über 2.509,0 Dienstposten. Das entsprach einem durchschnittlichen An-
teil von 86,8 Prozent an der Gesamtanzahl der Dienstposten. 

Auf die sieben Brückenmeistereien entfielen in den Jahren 2019 bis 2021 je-
weils 112,0 Dienstposten oder durchschnittlich 3,8 Prozent der Gesamtanzahl 
der Dienstposten. Im Jahr 2022 erhielten die Brückenmeistereien einen zusätz-
lichen Dienstposten und verfügten damit über 113,0 Dienstposten. 

Der Landesrechnungshof stellte fest, dass in den Jahren 2019 bis 2021 der 
Personalstand mit dem Dienstpostenplan der Straßenbauabteilungen im 
Einklang stand. 

6.1 Entwicklung der Dienstposten der 
Straßenbauabteilungen und Betriebswerkstätten 

Im Zeitraum 2019 bis 2021 verringerte sich die Anzahl der Dienstposten der 
acht Straßenbauabteilungen und Betriebswerkstätten um zwei Posten bezie-
hungsweise 0,73 Prozent. Dabei gab die Straßenbauabteilung 2 im Jahr 2020 
einen Dienstposten und die Straßenbauabteilung 3 im Jahr 2021 einen Dienst-
posten ab. Die Anzahl der Dienstposten der anderen Straßenbauabteilungen 
und Betriebswerkstätten blieben gleich. 

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Dienstposten der acht Straßen-
bauabteilungen und Betriebswerkstätten in den Jahren 2019 bis 2022: 



28    Organisation der NÖ Straßenbauabteilungen 

 

Tabelle 7: Dienstposten der Straßenbauabteilungen und Betriebswerkstätten  

Anzahl der Dienstposten 2019 2020 2021 2022 
Veränderung 
2019 - 2022 

Straßenbauabteilungen 1, 4 und 7 33 33 33 33 keine 

Straßenbauabteilung 2 35 34 34 34 -1 

Straßenbauabteilung 3 33 33 32 32 -1  

Straßenbauabteilung 5 35 35 35 35 keine 

Straßenbauabteilung 6 34 34 34 34 keine 

Straßenbauabteilung 8 32 32 32 32 keine 

Pool-Dienstposten 6 6 6 6 keine 

Summe 274 273 272 272 -2  

Im Zeitraum 2019 bis 2022 wiesen die Straßenbauabteilungen und Betriebs-
werkstätten STBA1 Hollabrunn, STBA 4 Wiener Neustadt und STBA7 Krems 
unverändert 33 Dienstposten auf, wobei die Straßenbauabteilung in Krems 
acht Straßenmeistereien und die anderen beiden Straßenbauabteilungen je-
weils sieben Straßenmeistereien hatten.  

Die Straßenbauabteilung und Betriebswerkstätte STBA2 in Tulln war im Jahr 
2019 mit 35 Dienstposten und in den Jahren 2020 bis 2022 mit jeweils 34 
Dienstposten ausgestattet. 

Die Straßenbauabteilung und Betriebswerkstätte Wolkersdorf verfügte in den 
Jahren 2019 und 2020 jeweils über 33 Dienstposten und danach über 32 
Dienstposten. 

Die Anzahl der Dienstposten der Straßenbauabteilungen und Betriebswerk-
stätten STBA5 in Sankt Pölten, STBA6 in Amstetten und STBA8 in Waidhofen 
an der Thaya blieben mit 35 (STBA5), 34 (STBA6) und 32 Dienstposten (STBA8) 
gleich. 

Im Zeitraum 2019 bis 2022 standen den Straßenbauabteilungen zudem sechs 
Pooldienstposten zur Verfügung. 
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Von den insgesamt 272 Dienstposten entfielen 40 auf den Gehobenen Leiten-
den Dienst (NOG 10 bis 14), fünf auf den Gehobenen Wissenschaftlichen- und 
Verwaltungsdienst (NOG 10 bis 14), 39 auf den Gehobenen technischen Dienst 
(NOG 10 bis 14), 42 auf den Verwaltungs- und Kanzleidienst (NOG 5 bis 9), 42 
auf den Technischen Dienst (NOG 5 bis 9), 42 auf den Handwerklichen Dienst 
(NOG 5 bis 9), 30 auf den Fahrdienst (NOG 5 bis 9) sowie zehn auf den Allge-
meinen Hilfsdienst (NOG 1 bis 4). Von den sechs Poolposten fielen fünf Dienst-
posten in die NOG 10 bis 14 und ein Dienstposten in die NOG 5 bis 9. 

Im Jahr 2020 arbeiteten die Straßenbauabteilungen an einem Personalbedarfs-
konzept, das unter anderem die Anzahl der Fahrstreifenkilometer, der Baulose, 
der Gemeinden und der Sondernutzungsverträge sowie das zu verwaltende Per-
sonal berücksichtigte. 

Die Straßenbauabteilungen verfolgten das Personalkonzept nicht weiter, weil 
die Parameter den unterschiedlichen Anforderungen nicht gerecht wurden. 

Die Berücksichtigung der erarbeiteten Parameter ergab Verschiebungen von bis 
zu zwei Dienstposten innerhalb der acht Straßenbauabteilungen und Betriebs-
werkstätten.  

Der Landesrechnungshof empfahl der NÖ Landesregierung, dass die Gruppe 
Straße die maßgeblichen Parameter für den Personalbedarf der Straßenbauab-
teilungen, Betriebswerkstätten, Straßen- und Brückenmeistereien für die 
Dienstpostenplanung sowie für die Bewirtschaftung der Dienstposten heran-
zieht, um weiterhin eine bedarfsgerechte Ausstattung mit Dienstposten sicher-
zustellen. 

Ergebnis 2 
Die Gruppe Straße sollte die Dienstposten der Straßenbauabteilungen und 
Betriebswerkstätten nach den maßgeblichen Parametern für den Personal-
bedarf planen und bewirtschaften. 

Stellungnahme der NÖ Landesregierung: 
Das Ergebnis wurde bereits aufgegriffen und die Evaluierungsphase der wesentlichen 
Parameter sowie die Überarbeitung des Konzeptes initiiert. 

Äußerung des Landesrechnungshofs Niederösterreich: 
Der Landesrechnungshof nahm die Stellungnahme zur Kenntnis. 
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Leistungserfassung bei den Straßenbauabteilungen  
Seit dem Jahr 2000 bestand in der Gruppe Straße eine Leistungserfassung, die 
zur Planung und Steuerung dienen sollte. 

In den Jahren 2019 bis 2021 stiegen die erfassten Leistungsstunden der Stra-
ßenbauabteilungen und Betriebswerkstätten von 406.430 auf 416.021 Leis-
tungsstunden. Das entsprach einem Anstieg um 9.591 Leistungsstunden oder 
rund 2,4 Prozent, wobei im Jahr 2021 zwei Dienstposten weniger zur Verfü-
gung standen als im Jahr 2019.  

Auf einen Dienstposten bezogen stiegen damit die Leistungsstunden von 
1.483,32 im Jahr 2019 auf 1.529,49 Leistungsstunden im Jahr 2021. 

Die folgende Tabelle zeigt die Anzahl der Leistungsstunden der Straßenbauab-
teilungen und Betriebswerkstätten in den Jahren 2019 bis 2021. 

Tabelle 8: Leistungsstunden der Straßenbauabteilungen und Betriebswerkstätten  

Leistungsstunden 2019 2020 2021 Durchschnitt pro 
Dienstposten 

Straßenbauabteilung 1 46.056 51.091 51.148 4.494 

Straßenbauabteilung 2 53.240 55.437 54.009 4.785 

Straßenbauabteilung 3 47.662 46.118 46.562 4.386 

Straßenbauabteilung 4 53.540 55.353 57.605 5.045 

Straßenbauabteilung 5 55.865 55.515 57.181 4.816 

Straßenbauabteilung 6 52.720 52.204 54.420 4.687 

Straßenbauabteilung 7 49.696 51.485 46.301 4.469 

Straßenbauabteilung 8 47.651 48.553 48.795 4.531 

Summe 406.430 415.755 416.021 4.552 

Die Straßenbauabteilung 1 mit Betriebswerkstätte verzeichnete 46.056 Leis-
tungsstunden im Jahr 2019, 51.091 Stunden im Jahr 2020 und 51.148 Stun-
den im Jahr 2021. Die Anzahl ihrer Dienstposten blieb in diesem Zeitraum 
gleich. Das entsprach einer Steigerung um 5.092 Leistungsstunden oder 
11,1 Prozent bei einer gleichbleibenden Anzahl von 33 Dienstposten.  



Organisation der NÖ Straßenbauabteilungen    31 

  

Die Straßenbauabteilung 2 mit Betriebswerkstätte verzeichnete 53.240 Leis-
tungsstunden im Jahr 2019, 55.437 Stunden im Jahr 2020 und 54.009 Stun-
den im Jahr 2021. Das entsprach einer Steigerung um 769 Leistungsstunden 
oder 1,4 Prozent, wobei die Anzahl der Dienstposten von 35 im Jahr 2019 auf 
34 in den Jahren 2020 und 2021 zurückging. 

Die Straßenbauabteilung 3 mit Betriebswerkstätte verzeichnete 47.662 Leis-
tungsstunden im Jahr 2019, 46.118 Stunden im Jahr 2020 und 46.562 Stun-
den im Jahr 2021. Das entsprach einem Rückgang um 1.100 Leistungsstunden 
oder 2,3 Prozent, wobei die Anzahl der Dienstposten von 33 in den Jahren 2019 
und 2020 auf 32 im Jahr 2021 zurückging. 

Die Straßenbauabteilung 4 mit Betriebswerkstätte verzeichnete 53.540 Leis-
tungsstunden im Jahr 2019, 55.353 Stunden im Jahr 2020 und 57.605 Stun-
den im Jahr 2021. Das entsprach einer Steigerung um 4.065 Leistungsstunden 
oder 7,6 Prozent bei einer gleichbleibenden Anzahl von 33 Dienstposten. 

Die Straßenbauabteilung 5 mit Betriebswerkstätte verzeichnete 55.865 Leis-
tungsstunden im Jahr 2019, 55.515 Stunden im Jahr 2020 und 57.181 Stun-
den im Jahr 2021. Das entsprach einer Steigerung von 1.316 Leistungsstunden 
oder 2,4 Prozent, wobei die Anzahl von 35 Dienstposten gleichblieb. 

Die Straßenbauabteilung 6 mit Betriebswerkstätte verzeichnete 52.720 Leis-
tungsstunden im Jahr 2019, 52.204 Stunden im Jahr 2020 und 54.420 Stun-
den im Jahr 2021. Das entsprach einer Steigerung um 1.700 Leistungsstunden 
oder 3,2 Prozent, wobei die Anzahl von 34 Dienstposten gleichblieb. 

Die Straßenbauabteilung 7 mit Betriebswerkstätte verzeichnete 49.696 Leis-
tungsstunden im Jahr 2019, 51.485 Stunden im Jahr 2020 und 46.301 Stun-
den im Jahr 2021. Das entsprach einem Rückgang um 3.395 Leistungsstunden 
oder 6,8 Prozent, wobei die Anzahl von 33 Dienstposten gleichblieb.  

Die Straßenbauabteilung 8 mit Betriebswerkstätte verzeichnete 47.651 Leis-
tungsstunden im Jahr 2019, 48.553 Stunden im Jahr 2020 und 48.795 Stun-
den im Jahr 2021. Das entsprach einer Steigerung um 1.144 Leistungsstunden 
oder 2,4 Prozent, wobei die Anzahl von 32 Dienstposten gleichblieb. 

Die unterschiedliche Personalausstattung war zum Beispiel auf Lehrlinge, eine 
über dem Stand geführte Person, für Ausbildungszwecke Dienstzugeteilte und 
unterschiedlich hohe Abwesenheiten (Krankenstände, Kur) sowie Pensionie-
rungen und Nachbesetzungen zurückzuführen. 

Der Landesrechnungshof stellte fest, dass die Straßenbauabteilungen und ihre 
Betriebswerkstätten unabhängig von der Anzahl der Dienstposten im Zeitver-
lauf und im Abteilungsvergleich unterschiedliche Leistungsstunden aufwiesen. 
Diese unterteilten sich in 28 Gruppen mit 103 Leistungen. 
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Eine Durchsicht der Leistungserfassung für das Jahr 2021 ergab auch bei den 
Einzelleistungen eine unterschiedliche Anzahl an Stunden.  

In der Leistungsgruppe „Kanzlei/Schreibdienst, Sekretariatswesen“ waren zwi-
schen 105,25 und 5.193,25 Leistungsstunden erfasst, wobei die Leistung „Sek-
retariat“ zwischen 73,00 und 2.286,75 Leistungsstunden aufwies. 

In der Leistungsgruppe „Bauliche Erhaltung Brücken und Mauern“ erfassten 
drei Straßenbauabteilungen zwischen 3,25 und 380,00 Leistungsstunden, wo-
bei für die Leistung „Bauliche Erhaltung Brücken und Mauern“ nur eine Stra-
ßenbauabteilung 111,50 Stunden verzeichnete. 

In der Leistungsgruppe „Bauvorhaben“ erfassten sechs Straßenbauabteilungen 
zwischen 6,00 und 1.020,75 Leistungsstunden, wobei für die Leistung „Bauvor-
haben“ vier Straßenbauabteilungen zwischen 2,25 und 583,50 Stunden ver-
zeichneten. 

In der Leistungsgruppe „Fahrbahninstandhaltung“ erfassten drei Straßenbau-
abteilungen zwischen 21,50 und 40,00 Leistungsstunden, wobei für die Leis-
tung „Bauliche Erhaltung Fahrbahninstandhaltung“ eine Straßenbauabteilung 
5,00 Stunden verzeichnete.  

Diese Unterschiede offenbarten, dass die Zuordnung der Leistungsstunden zu 
den 28 Gruppen und 103 Leistungen uneinheitlich erfolgte und keine tragfä-
hige Grundlage zur Planung und Steuerung des Personalbedarfs und des Perso-
naleinsatzes lieferte. Damit erfüllte die Leistungserfassung ihren wesentlichen 
Zweck nicht. 

Um das System der Leistungserfassung zweckmäßig und wirtschaftlich nutzen 
zu können, sollten das System überarbeitet, die Zuordnung vereinfacht und die 
Anwendung vereinheitlicht werden. 

Der Landesrechnungshof empfahl der NÖ Landesregierung daher, dass die 
Gruppe Straße das System der Leistungserfassung und deren Anwendung so 
verbessert, dass daraus realistische Leistungsdaten für die Planung und die 
Steuerung gewonnen werden. 
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Ergebnis 3 
Die Gruppe Straße sollte das System und die Anwendung der Leistungser-
fassung verbessern, um realistische Leistungsdaten zur Planung und Steu-
erung des Personalbedarfs und des Personaleinsatzes zu erhalten. 

Stellungnahme der NÖ Landesregierung: 
Die Überarbeitung des Leistungskataloges befindet sich bereits in der Umsetzung. 
Daran anschließend wird die Anwendung des Leistungskataloges an den Dienststel-
len der Gruppe Straße vereinheitlicht. 

Äußerung des Landesrechnungshofs Niederösterreich: 
Der Landesrechnungshof nahm die Stellungnahme zur Kenntnis. 

Personalaufwand der Straßenbauabteilungen und 
Betriebswerkstätten  
In den Jahren 2019 bis 2021 gingen der Personalaufwand der Straßenbauab-
teilungen und Betriebswerkstätten von 14,94 Millionen Euro um 0,14 Millio-
nen auf 14,80 Millionen Euro zurück. Das entsprach einem Rückgang um rund 
0,9 Prozent. 

In diesem Zeitraum betrugen die Gehaltserhöhungen im öffentlichen Dienst im 
Jahr 2020 rund 2,3 Prozent und im Jahr 2021 rund 3,0 Prozent. 

Die folgende Tabelle weist die Entwicklung der Personalaufwendungen der 
Straßenbauabteilungen und Betriebswerkstätten sowie deren Anzahl an 
Dienstposten aus.   
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Tabelle 9: Personalaufwand der Straßenbauabteilungen und Betriebswerkstätten in Euro 

Dienststelle 
2019 
Euro 

2020 
Euro 

2021 
Euro 

2021 Anzahl 
Dienstposten  

Straßenbauabteilung 1 1.862.167,00 1.879.717,85 1.854.761,32 33 

Straßenbauabteilung 4 1.904.827,12 2.047.409,25 1.786.865,49 33 

Straßenbauabteilung 7 2.019.514,13 2.095.656,28 2.005.901,73 33 

Straßenbauabteilung 2 1.923.718,16 2.017.379,33 1.829.930,89 34 (35) 

Straßenbauabteilung 3 1.851.458,18 1.778.487,18 1.793.503,14 32 (33) 

Straßenbauabteilung 5 1.797.212,30 1.815.146,03 1.773.960,80 35 

Straßenbauabteilung 6 1.771.451,38 1.817.570,03 1.907.024,44 32 

Straßenbauabteilung 8 1.813.065,84 1.804.144,26 1.851.274,80 32 

Summe 14.943.414,11 15.255.510,21 14.803.222,61  272 

Der Personalaufwand der Straßenbauabteilung 1 stieg von 1.862.167,00 Euro 
im Jahr 2019 auf 1.879.717,85 Euro im Jahr 2020 und ging im Jahr 2021 auf 
1.854.761,32 Euro zurück. Das entsprach einem Rückgang gegenüber dem Jahr 
2019 um 7.405,68 Euro oder 0,4 Prozent, wobei die Anzahl der Dienstposten 
gleichblieb.  

Der Personalaufwand der Straßenbauabteilung 4 stieg von 1.904.827,12 Euro 
im Jahr 2019 auf 2.047.409,25 Euro im Jahr 2020 und ging im Jahr 2021 auf 
1.786.865,49 Euro zurück. Das entsprach einem Rückgang gegenüber dem Jahr 
2019 um 117.961,63 Euro oder rund 6,2 Prozent, wobei die Anzahl der Dienst-
posten gleichblieb. 

Der Personalaufwand der Straßenbauabteilung 7 stieg von 2.019.514,13 Euro 
im Jahr 2019 auf 2.095.656,28 Euro im Jahr 2020 und ging im Jahr 2021 auf 
2.005.901,73 Euro zurück. Das entsprach einem Rückgang gegenüber dem Jahr 
2019 um 13.612,40 Euro oder rund 0,7 Prozent, wobei die Anzahl der Dienst-
posten gleichblieb. 

Der Personalaufwand der Straßenbauabteilung 2 stieg von 1.923.718,16 Euro 
im Jahr 2019 auf 2.017.379,33 Euro im Jahr 2020 und ging im Jahr 2021 auf 
1.829.930,89 Euro zurück. Das entsprach einem Rückgang gegenüber dem Jahr 
2019 um 93.787.27 Euro oder rund 4,9 Prozent, wobei ab dem Jahr 2020 mit 
34 Dienstposten einer weniger zur Verfügung stand als im Jahr 2019. 
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Der Personalaufwand der Straßenbauabteilung 3 ging von 1.851.458,18 Euro 
im Jahr 2019 auf 1.778.487,18 Euro im Jahr 2020 zurück und stieg im Jahr 
2021 auf 1.793.503,14 Euro. Das entsprach einem Rückgang gegenüber dem 
Jahr 2019 um 57.955,04 Euro oder rund 3,1 Prozent, wobei ab dem Jahr 2021 
mit 32 Dienstposten einer weniger zur Verfügung stand als im Jahr 2019. 

Der Personalaufwand der Straßenbauabteilung 5 stieg von 1.797.212,30 Euro 
im Jahr 2019 auf 1.815.146,03 Euro im Jahr 2020 und ging im Jahr 2021 auf 
1.773.960,80 Euro zurück. Das entsprach einem Rückgang gegenüber dem Jahr 
2019 um 23.251,50 Euro oder rund 1,3 Prozent, wobei die Anzahl der Dienst-
posten gleichblieb. 

Der Personalaufwand der Straßenbauabteilung 6 stieg von 1.771.451,38 Euro 
im Jahr 2019 auf 1.817.570,03 Euro im Jahr 2020 sowie auf 1.907.024,44 Euro 
im Jahr 2021. Das entsprach einer Steigerung gegenüber dem Jahr 2019 um 
135.573,06 Euro oder rund 7,6 Prozent, wobei die Anzahl der Dienstposten 
gleichblieb. 

Der Personalaufwand der Straßenbauabteilung 8 ging von 1.813.065,84 Euro 
im Jahr 2019 auf 1.804.144,26 Euro im Jahr 2020 zurück und stieg im Jahr 
2021 auf 1.851.274,80 Euro. Das entsprach einer Steigerung gegenüber dem 
Jahr 2019 um 38.208,96 Euro oder rund 2,1 Prozent, wobei die Anzahl der 
Dienstposten gleichblieb. 

Die Gruppe Straße erklärte die unterschiedliche Entwicklung der Personalauf-
wendungen der Straßenbauabteilungen und Betriebswerkstätten mit Pensio-
nierungen und Neueinstellungen nach dem NÖ Landes-Bedienstetengesetz be-
ziehungsweise dem NÖ Gehaltsklassensystem. Dadurch ging der Anteil an Be-
diensteten im Dienstklassensystem der Dienstpragmatik der Landesbeamten 
1972 zurück. Dieser Rückgang dämpfte den Personalaufwand. 

Für den Landesrechnungshof waren die Erklärungen nachvollziehbar. 

6.2 Entwicklung der Dienstposten der 
Straßenmeistereien  

Im 2019 verfügten die 58 Straßenmeistereien über 2.539,5 Dienstposten und 
in den Jahren 2020 und 2021 über 2.539,0 Dienstposten. Der Dienstposten-
plan 2022 und 2023 wies nur noch 2.509,0 Dienstposten aus. Das entsprach 
einem Rückgang um 30,5 Dienstposten oder 1,2 Prozent. 
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Differenzierte Ressourcenzuteilung 
Die Verteilung des handwerklichen Personals auf die Dienstposten der einzel-
nen Straßenmeistereien erfolgte nach den maßgeblichen Parametern für den 
Personalbedarf, wie insbesondere nach der Anzahl der zu betreuenden Fahr-
streifenkilometer. Seit dem Jahr 2011 verwendeten die Straßenbauabteilungen 
dazu die sogenannte Differenzierte Ressourcenzuteilung. Diese Anwendung 
unterschied netz-, verkehrs-, winterdienst- beziehungsweise zustandsabhän-
gige sowie sonstige Parameter, die entsprechend ihrem Einfluss auf den Res-
sourcenbedarf gewichtet waren.  

Der Anteil der fünf netzabhängigen Parameter betrug 63,3 Prozent, wobei auf 
die Fahrstreifenkilometer 50,0 Prozent, die Freilandkilometer 7,0 Prozent, die 
Straßenflächen 2,4 Prozent, die Netzkilometer 2,1 Prozent und die Dreistrei-
figkeit 1,7 Prozent entfielen.  

Die sechs winterdienstabhängigen Parameter mit einem Anteil von 14,6 Pro-
zent umfassten Streustrecken, Salzstreutage, Linksneigung, Länge der Schnee-
zäune sowie Verhältnis landeseigene Lastkraftwagen und Unimog zu Frächter-
Kraftfahrzeugen.  

Die sieben verkehrsabhängigen Parameter berücksichtigten das Verkehrsauf-
kommen und waren mit einem Anteil von 5,6 Prozent bewertet.  

Die beiden zustandsabhängigen Parameter Erneuerung und Oberfläche verei-
nigten einen Anteil von 1,14 Prozent.  

Weitere 15,4 Prozent verteilten sich auf 14 sonstige Parameter. Dazu zählten 
Becken, Amphibien- und Wildzäune, Felsräumstrecken, Wand- und Stützmau-
ern, Kreisverkehre, Brückenflächen, Ackerflächen, Katasterflächen, Leitschie-
nen, Tunnel, Pumpstationen, Lärmschutzeinrichtungen, Netzkilometer je Ka-
tasterfläche und Besiedelungsdichte.  

Im Jahr 2020 waren von 2.539 Dienstposten (Vollzeit) 2.317 handwerkliche 
Vollzeitkräfte auf die 58 Straßenmeistereien zu verteilen.  

Der Landesrechnungshof anerkannte, dass die Differenzierte Ressourcen-
zuteilung eine sachgerechte Verteilung des handwerklichen Personals auf 
die verfügbaren Dienstposten der Straßenmeistereien ermöglichte.  

Entwicklung der Fahrstreifenkilometer  
Den maßgeblichen Parameter für den Personalbedarf bildete mit 50 Prozent 
die Anzahl der Fahrstreifenkilometer. In den Jahren 2019 bis 2021 erhöhte sich 
die Gesamtlänge der Fahrstreifen von 27.897 Kilometern um 22 Kilometer oder 
0,08 Prozent auf 27.919 Kilometer.  
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Zudem veränderten insbesondere Auflassungen, Neubauten und Abtausche zur 
Optimierung (Winterdienst, Streckendienst) die Anzahl der zu betreuenden 
Fahrstreifenkilometer der Straßenbauabteilungen und ihrer Straßenmeiste-
reien. 

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Fahrstreifenkilometer der Stra-
ßenbauabteilungen in den Jahre 2019 bis 2021:  

Tabelle 10: Fahrstreifenkilometer der Straßenbauabteilungen  
Anzahl der  
Fahrstreifenkilometer 

2019 2020 2021 
Veränderung 
2019 - 2021 

Straßenbauabteilung 1 3.293 3.295 3.295 +2 

Straßenbauabteilung 2 3.242 3.244 3.225 -17 

Straßenbauabteilung 3 3.301 3.299 3.291 -10 

Straßenbauabteilung 4 3.026 3.032 3.041 +15 

Straßenbauabteilung 5 3.311 3.309 3.309 -2 

Straßenbauabteilung 6 3.824 3.825 3.862 +38 

Straßenbauabteilung 7 3.814 3.832 3.823 +9 

Straßenbauabteilung 8 4.086 4.083 4.073 -13 

Summe der  
Fahrstreifenkilometer 

27.897 27.919 27.919 +22 

Die sieben Straßenmeistereien der Straßenbauabteilung 1 betreuten 3.293 
Fahrstreifenkilometer im Jahr 2019, 3.295 Fahrstreifenkilometer im Jahr 
2020 sowie im Jahr 2021. Das entsprach einer Verlängerung um zwei Kilometer 
gegenüber dem Jahr 2019. 

Die sechs Straßenmeistereien der Straßenbauabteilung 2 betreuten 3.242 Fahr-
streifenkilometer im Jahr 2019, 3.244 Fahrstreifenkilometer im Jahr 2020 und 
3.225 Fahrstreifenkilometer im Jahr 2021. Das entsprach einer Verkürzung um 
17 Kilometer gegenüber dem Jahr 2019.  

Die sieben Straßenmeistereien der Straßenbauabteilung 3 betreuten 3.301 
Fahrstreifenkilometer im Jahr 2019, 3.299 Fahrstreifenkilometer im Jahr 
2020 und 3.291 Fahrstreifenkilometer im Jahr 2021. Das entsprach einer Ver-
kürzung um zehn Kilometer gegenüber dem Jahr 2019.  
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Die sieben Straßenmeistereien der Straßenbauabteilung 4 betreuten 3.026 
Fahrstreifenkilometer im Jahr 2019, 3.032 Fahrstreifenkilometer im Jahr 
2020 und 3.041 Fahrstreifenkilometer im Jahr 2021. Das entsprach einer Ver-
längerung um 15 Kilometer gegenüber dem Jahr 2019. 

Die sieben Straßenmeistereien der NÖ Straßenbauabteilung 5 betreuten 3.311 
Fahrstreifenkilometer im Jahr 2019, 3.309 Fahrstreifenkilometer im Jahr 
2020 sowie im Jahr 2021. Das entsprach einer Verkürzung um zwei Kilometer 
gegenüber dem Jahr 2019. 

Die acht Straßenmeistereien der Straßenbauabteilung 6 betreuten 3.824 Fahr-
streifenkilometer im Jahr 2019, 3.825 Fahrstreifenkilometer im Jahr 2020 und 
3.862 Fahrstreifenkilometer im Jahr 2021. Das entsprach einer Verlängerung 
um 38 Kilometer gegenüber dem Jahr 2019.  

Die acht Straßenmeistereien der Straßenbauabteilung 7 betreuten 3.814 Fahr-
streifenkilometer im Jahr 2019, 3.832 Fahrstreifenkilometer im Jahr 2020 und 
3.823 Fahrstreifenkilometer im Jahr 2021. Das entsprach einer Verlängerung 
um neun Kilometer gegenüber dem Jahr 2019. 

Die acht Straßenmeistereien der Straßenbauabteilung 8 betreuten 4.086 Fahr-
streifenkilometer im Jahr 2019, 4.083 Fahrstreifenkilometer im Jahr 2020 so-
wie 4.073 Fahrstreifenkilometer im Jahr 2021. Das entsprach einer Verkür-
zung um 13 Kilometer gegenüber dem Jahr 2019.  

Diese Veränderungen bei den einzelnen NÖ Straßenbauabteilungen waren un-
ter anderem auf Auflassungen, Anpassungen bei Winterdienststrecken, Neu-
bauten und Renaturierungen zurückzuführen. 

Verteilung der Dienstposten auf die Straßenmeistereien  
In den Jahren 2019 bis 2021 wiesen die Straßenbauabteilung 4 mit 3.041 Fahr-
streifenkilometern das kürzeste Streckennetz und die Straßenbauabteilung 8 
mit 4.073 Fahrstreifenkilometern das längste Streckennetz auf. Die Bandbreite 
betrug somit 1.032 Fahrstreifenkilometer.  

Die folgende Tabelle zeigt die Verteilung der Dienstposten auf acht Straßen-
bauabteilungen und 58 Straßenmeistereien. 
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Tabelle 11: Verteilung der Dienstposten der Straßenmeistereien   

Straßenmeistereien  2019  2020  2021  2022 
Fahrstreifen-

kilometer  
2021 

Straßenbauabteilung 1: Eggenburg, Geras, 
Hollabrunn, Korneuburg, Ravelsbach, Retz,  
Stockerau  

295 295 295 291,5 3.295 

Straßenbauabteilung 2: Atzenbrugg, Bruck 
an der Leitha, Kirchberg am Wagram, Mö-
dling, Neulengbach, Tulln 

281,5 281 281 277 3.225 

Straßenbauabteilung 3: Gänserndorf, 
Groß Enzersdorf, Laa an der Thaya, Mis-
telbach, Poysdorf, Wolkersdorf, Zisters-
dorf 

295,5 295,5 295,5 292 3.291 

Straßenbauabteilung 4: Aspang, Baden, 
Gloggnitz, Gutenstein, Neunkirchen, Pot-
tenstein, Wiener Neustadt 

286,5 286,5 286,5 284 3.041 

Straßenbauabteilung 5: Herzogenburg, 
Kirchberg an der Pielach, Lilienfeld, 
Mank, Melk, Pottenbrunn, Sankt Pölten 
West 

302,5 302,5 302,5 300 3.309 

Straßenbauabteilung 6: Amstetten Nord, 
Amstetten Süd, Blindenmarkt, Gaming, 
Haag, Sankt Peter in der Au, Scheibbs, 
Waidhofen an der Ybbs 

352 352 352 347 3.862 

Straßenbauabteilung 7: Gföhl, Groß Ge-
rungs, Krems, Langenlois, Ottenschlag, 
Persenbeug, Pöggstall, Spitz 

356 356 356 352 3.823 

Straßenbauabteilung 8: Allentsteig, 
Dobersberg, Horn, Raabs an der Thaya, 
Schrems, Waidhofen an der Thaya, 
Weitra, Zwettl 

359,5 359,5 359,5 355,5 4.073 

Poolposten 11 11 11 10  

Summe 2.539,5 2.539,0 2.539,0 2509,0 27.919 
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Den Straßenmeistereien der NÖ Straßenbauabteilung 1 waren in den Jahren 
2019 bis 2021 jeweils 295 und im Jahr 2022 291,5 Dienstposten zugeteilt.  

Den Straßenmeistereien der NÖ Straßenbauabteilung 2 waren in den Jahren 
2019 281,5, 2020 und 2021 jeweils 281 und 2022 277 Dienstposten zugeteilt.  

Den Straßenmeistereien der NÖ Straßenbauabteilung 3 waren in den Jahren 
2019 bis 2021 jeweils 295,5 und 2022 292 Dienstposten zugeteilt.  

Den Straßenmeistereien der NÖ Straßenbauabteilung 4 waren in den Jahren 
2019 bis 2021 jeweils 286,5 und 2022 284 Dienstposten zugeteilt.  

Den Straßenmeistereien der NÖ Straßenbauabteilung 5 waren in den Jahren 
2019 bis 2021 jeweils 302,5 und 2022 300 Dienstposten zugeteilt.  

Den Straßenmeistereien der NÖ Straßenbauabteilung 6 waren in den Jahren 
2019 bis 2021 jeweils 352 und 2022 347 Dienstposten zugeteilt.  

Den Straßenmeistereien der NÖ Straßenbauabteilung 7 waren in den Jahren 
2019 bis 2021 jeweils 356 und 2022 352 Dienstposten zugeteilt.  

Den Straßenmeistereien der NÖ Straßenbauabteilung 8 waren in den Jahren 
2019 bis 2021 jeweils 359,5 und 2022 355,5 Dienstposten zugeteilt.  

Im Jahr 2019 kamen auf einen Dienstposten 10,99 Fahrstreifenkilometer und 
im Jahr 2021 auf einen Dienstposten 11,00 Fahrstreifenkilometer. Beim hand-
werklichen Personal gemäß Differenzierter Ressourcenzuteilung entfielen im 
Jahr 2021 auf eine der 2.317 Vollzeitkräfte 12,05 Fahrstreifenkilometer. 

In den Jahren 2019 bis 2021 zeigte die Differenzierte Ressourcenzuteilung bei 
drei Straßenbauabteilungen einen Überhang und bei zwei Straßenbauabteilun-
gen einen Mehrbedarf an Dienstposten für die Straßenmeistereien an.  

Die Ergebnisse der Differenzierten Ressourcenzuteilung fanden keine Berück-
sichtigung im Dienstpostenplan. 

Der Landesrechnungshof empfahl daher, die Ergebnisse der Differenzierten 
Ressourcenzuteilung im Dienstpostenplan für das handwerkliche Personal zu 
berücksichtigen. 
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Ergebnis 4 
Die NÖ Landesregierung sollte die Ergebnisse der Differenzierten Ressour-
cenzuteilung für handwerkliches Personal im Dienstpostenplan berücksich-
tigen. 

Stellungnahme der NÖ Landesregierung: 
Das Ergebnis wird zur Kenntnis genommen und wird im Dienstpostenplan 2024 um-
gesetzt.  

Äußerung des Landesrechnungshofs Niederösterreich: 
Der Landesrechnungshof nahm die Stellungnahme zur Kenntnis. 

7.  Ausstattung mit Informations- und 
Kommunikationstechnologie 

Die Ausstattung der Straßenbauabteilungen mit Informations- und Kommuni-
kationstechnologie oblag dem Fachbereich Informationstechnologie IT der Ab-
teilung Allgemeiner Straßendienst ST1 in Zusammenarbeit mit der Stabstelle 
Informationstechnologie der Abteilung Landesamtsdirektion LAD1. Der Fach-
bereich erhielt dabei Unterstützung durch IT-Koordinatoren in den acht Stra-
ßenbauabteilungen. 

7.1 Software (Anwendungen und Programme) 
Die Gruppe Straße verwendete neben Standard-Softwarepaketen, wie Micro-
soft Office oder Fabasoft, auch spezifische Anwendungen und Programme. Die 
Anschaffung erfolgte in Abstimmung mit der Stabsstelle Informationstechno-
logie der Abteilung Landesamtsdirektion LAD1 oder wurde durch diese be-
schafft. 

Dazu zählten: 

▪ Straßendatenbank NEU 

▪ Personalsystem PiLo für Betriebswerkstätten, Straßen- und Brückenmeiste-
reien 

▪ Bauwerksdatenbank „Technische Kunstbauten“ 
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Straßendatenbank NEU 
Im Jahr 2019 löste die Straßendatenbank NEU die Vorgängerversion ab.  

Diese Datenbank enthielt die maßgeblichen Daten für den Straßendienst. Dazu 
zählten Straßenbreite, Brücken, Aufbau der Straße, Verkehrszeichen, Winter-
dienst, Rohrdurchlässe, Sondernutzungen, Baustellen sowie Bodenmarkierung. 
Eingabe, Auswertungen und Pflege der Daten oblagen berechtigten Personen 
der Straßenbauabteilung und Straßenmeistern. Der Administrator konnte die 
Merkmale erweitern. 

Die Daten konnten nach verschiedenen Merkmalen ausgewertet und grafisch 
aufbereitet werden, zum Beispiel nach Fahrstreifenkilometern oder Winter-
dienststrecken (Salz, Splitt). Weiters zeichnete sich die Datenbank durch Ver-
knüpfungen mit den elektronischen Akten sowie die einfache Handhabung und 
die benutzerfreundliche Oberfläche aus. 

Der Landesrechnungshof anerkannte, dass die Datenbank und ihre Anwen-
dung zweckmäßig waren. Er wies jedoch darauf hin, dass nur eine Person in 
der Abteilung Straßenbetrieb ST2 mit der Administration vertraut war.  

Um einen durchgängigen Betrieb zu gewährleisten, empfahl der Landesrech-
nungshof der NÖ Landesregierung, dass die Gruppe Straße eine Stellvertretung 
für die Administration der Straßendatenbank sicherstellt. 

Ergebnis 5 
Die Gruppe Straße sollte eine durchgehende Stellvertretung für die Admi-
nistration der Straßendatenbank sicherstellen. 

Stellungnahme der NÖ Landesregierung: 
Das Ergebnis wird zur Kenntnis genommen und eine geeignete Stellvertretung für die 
Administration der Straßendatenbank eingerichtet.   

Äußerung des Landesrechnungshofs Niederösterreich: 
Der Landesrechnungshof nahm die Stellungnahme zur Kenntnis. 

Personalsystem PiLo  
Mit 30. September 2020 löste das Personalsystem PiLo die veralteten Pro-
gramme für die Personalverwaltung, die Mehrleistungsentschädigung und die 
Leistungserfassung ab. Dazu zählten das Programm M-View, das Leistungser-
fassungssystem LERF und ein Zulagenprogramm. 
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Am 29. August 2018 erfolgte die Vergabe auf der Grundlage von drei Vergleichs-
angeboten nach dem Bestbieterprinzip.  

Die Auftragssumme betrug 98.900,00 Euro ohne Umsatzsteuer. Davon entfie-
len 70.044,00 Euro auf Lizenzen, Erweiterungen und Schulungen sowie 
28.856,00 Euro für die zweijährige Wartung.  

Die Umsetzung startete am 24. September 2018 in der Straßenmeisterei Krems 
an der Donau und sollte bis Oktober 2019 abgeschlossen sein. Diese Planung 
konnte nicht eingehalten werden (Anpassungen, COVID), sodass die Einfüh-
rung des neuen Personalverwaltungssystems bei den acht Straßenbauabteilun-
gen erst mit 30. September 2021 komplett umgesetzt war. 

Bauwerksdatenbank „Technische Kunstbauten“ 
Für die laufende Überwachung, Kontrolle und Prüfung von technischen Kunst-
bauten im Zuge der Landesstraßen B und L galten die Richtlinien und Vor-
schriften für das Straßenwesen „RVS“ der Forschungsgesellschaft Straße – 
Schiene – Verkehr FSV sowie ergänzende interne Vorschriften, wie das „Hand-
buch für die Zustandserhebung Technischer Kunstbauten auf Landesstraßen“ 
für die Kontrolle und Prüfung von Kunstbauten. 

Die Vorschrift „Sicherheitssystem des NÖ Straßendienstes für die technischen 
Kunstbauten“ regelte die Zuständigkeiten für Überwachung, Kontrolle und 
Prüfung von Technischen Kunstbauten.   

Die Bauwerksdatenbank „Technische Kunstbauten TeKu“ enthielt alle techni-
schen Kunstbauten, wie Brücken, Durchlässe, geankerte Elemente, Stützmau-
ern und Mauern. Die Datenbank enthielt auch Formblätter und Formulare zu 
den Vorschriften. 

Auch die Kontroll- und Prüfberichte von Brückenbauwerken konnten automa-
tionsunterstützt in der Bauwerksdatenbank erstellt werden. Die Kontroll- und 
Prüfberichte konnten über eine Verknüpfung (Link) im Aktenverwaltungssys-
tem abgelegt und aufgerufen werden. 

7.2 Hardware  
Die acht Straßenbauabteilungen und ihre Betriebswerkstätten waren zum 
Stichtag 30. Juni 2022 mit 50 Personal Computern, 224 Notebooks, 307 Bild-
schirmen sowie 34 Druckern und Multifunktionsgeräten ausgestattet. Außer-
dem verfügten die Straßenbauabteilungen über 215 Mobiltelefone.  

Die folgende Tabelle zeigt die IKT-Ausstattung der Straßenbauabteilungen und 
ihrer Betriebswerkstätten. 
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Tabelle 12: IKT-Ausstattung der Straßenbauabteilungen und Betriebswerkstätten  
zum 30. Juni 2022 

Dienststelle Bildschirme 
Drucker  

Multifunktions-
geräte 

Notebooks 
Personal 

Computer 
Mobil- 

telefone 

Straßenbauabteilung 1 45 4 29 6 28 

Straßenbauabteilung 2 39 4 26 7 28 

Straßenbauabteilung 3 39 4 27 6 26 

Straßenbauabteilung 4 35 5 32 7 26 

Straßenbauabteilung 5 34 3 27 5 25 

Straßenbauabteilung 6 37 5 31 4 31 

Straßenbauabteilung 7 42 4 26 6 27 

Straßenbauabteilung 8 36 5 26 9 24 

Summe 307 34 224 50 215 

Die Straßenbauabteilung 1 hatte sechs Personal Computer, 29 Notebooks, 45 
Bildschirme und vier Drucker und Multifunktionsgeräte in Betrieb. 

Die Straßenbauabteilung 2 hatte sieben Personal Computer, 26 Notebooks, 39 
Bildschirme und vier Drucker und Multifunktionsgeräte in Betrieb. 

Die Straßenbauabteilung 3 hatte sechs Personal Computer, 27 Notebooks, 39 
Bildschirme und vier Drucker und Multifunktionsgeräte in Betrieb. 

Die Straßenbauabteilung 4 hatte sieben Personal Computer, 32 Notebooks, 35 
Bildschirme und fünf Drucker und Multifunktionsgeräte in Betrieb. 

Die Straßenbauabteilung 5 hatte fünf Personal Computer, 27 Notebooks, 34 
Bildschirme und drei Drucker und Multifunktionsgeräte in Betrieb. 

Die Straßenbauabteilung 6 hatte vier Personal Computer, 31 Notebooks, 37 
Bildschirme und fünf Drucker und Multifunktionsgeräte in Betrieb. 

Die Straßenbauabteilung 7 hatte sechs Personal Computer, 26 Notebooks, 42 
Bildschirme und vier Drucker und Multifunktionsgeräte in Betrieb. 

Die Straßenbauabteilung 8 hatte neun Personal Computer, 26 Notebooks, 36 
Bildschirme und fünf Drucker und Multifunktionsgeräte in Betrieb. 
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Von den 215 Mobiltelefonen entfielen jeweils 28 auf die Straßenbauabteilun-
gen 1 und 2, jeweils 26 auf die Straßenbauabteilungen 3 und 4, 25 auf die Stra-
ßenbauabteilung 5, 31 auf die Straßenbauabteilung 6, 27 auf die Straßenbau-
abteilung 7 und 24 auf die Straßenbauabteilung 8. 

Der Landesrechnungshof stellte fest, dass die Ausstattung insgesamt 
zweckmäßig war. Die unterschiedliche Anzahl der Drucker und Multifunk-
tionsgeräte hing von der jeweiligen Gebäudesituation ab. 

7.3 IT-Koordination  
Die IT-Koordination der Gruppe Straße oblag dem Fachbereich der Abteilung 
Allgemeiner Straßendienst ST1. Der Fachbereich gliederte sich in Fachbereichs-
leiter, die Stabstellen Innovation, Betriebs- und Anwendersoftware, Betriebs- 
und Anwendersoftware Spezial sowie Datenkommunikation. Außerdem ver-
fügten die Straßenbauabteilungen über nebenberufliche IT-Koordinatoren.  

Die zunehmende Digitalisierung erhöhte die personellen Anforderungen an die 
Informations- und Kommunikationstechnologie, insbesondere in der Hard-
warebetreuung, der Sprachkommunikation und in der Verwaltung.  
Der Dienstpostenplan 2021 sah für den Fachbereich Informationstechnologie 
IT der Abteilung Allgemeiner Straßendienst ST1 sechs Dienstposten vor. Ein 
weiterer Ausbau der sechs Dienstposten um 2,5 Dienstposten auf 8,5 Dienst-
posten war auf Grund der gestiegenen Anforderungen und durch Anwendung 
des Gruppenkonzepts des Amts der NÖ Landesregierung in Abstimmung mit 
der Abteilung Personalangelegenheiten A LAD2-A geplant. 

Weitere Planungen sahen vor, dass jeder Straßenbauabteilung ein IT-
Koordinator zu 100 Prozent zur Verfügung steht. Diese sollten künftig auch bei 
Projekten und Projektumsetzungen des Fachbereichs Informationstechnologie 
IT der Abteilung Allgemeiner Straßendienst ST1 mitarbeiten.  

Der Landesrechnungshof empfahl, dass die dienstrechtlichen und fachlichen 
Voraussetzungen für den Einsatz der IT-Koordinatorinnen und IT-
Koordinatoren in der neuen Struktur festzulegen sind, um für klare Zuständig-
keiten zu sorgen. 
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Ergebnis 6 
Die NÖ Landesregierung sollte die dienstrechtlichen und fachlichen Vo-
raussetzungen für den Einsatz der IT-Koordinatorinnen und IT-Koordi-
natoren in der neuen Struktur festlegen. 

Stellungnahme der NÖ Landesregierung: 
Die Gruppe Straße nimmt das Ergebnis zur Kenntnis. Noch offene Belange sowie 
Stellvertretungsregelungen werden präzisiert und schriftlich in der Gruppe Straße 
festgelegt.   

Äußerung des Landesrechnungshofs Niederösterreich: 
Der Landesrechnungshof nahm die Stellungnahme zur Kenntnis. 

St. Pölten, im Juli 2023 

Die Landesrechnungshofdirektorin 

Dr.in Edith Goldeband 
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8.  Anhang 

Differenzierte Ressourcenzuteilung 
Die Differenzierte Ressourcenzuteilung unterschied folgende netz-, verkehrs-, 
winterdienst- und zustandsabhängige sowie sonstige Parameter, die entspre-
chend ihrem Einfluss auf den Ressourcenbedarf gewichtet waren. 

Tabelle 13: Parameter für die Differenzierte Ressourcenzuteilung 
Einflusskriterien  Anteil in Prozent 

Fahrstreifenkilometer 50,00 

Straßenfläche 2,43 

Netzkilometer 2,14 

Freilandkilometer 7,00 

3-Streifigkeit 1,71 

Summe netzabhängig 63,29 

Durchschnittlicher Täglicher Verkehr  
größer/gleich 10.000 KFZ 3,14 

Funktionsstufe 1 1,29 

Funktionsstufe 2 0,57 

Funktionsstufe 3 0,36 

Funktionsstufe 4 0,14 

Funktionsstufe 5 0,07 

Funktionsstufe 6 0,07 

Summe verkehrsabhängig 5,64 

Salzstreustrecken 2,14 

Splittstreustrecken 4,64 

Längsneigung größer/gleich 6 Prozent 2,00 

Anzahl der Salzstreutage 2,93 

Verhältnis landeseigene LKW und Unimog zu Frächter-KFZ 1,57 
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Einflusskriterien  Anteil in Prozent 

Länge der Schneezäune 1,29 

Summe winterdienstabhängig 14,57 

Zustand Erneuerung 0,43 

Zustand Oberfläche 0,71 

Summe zustandsabhängig 1,14 

Anzahl der Becken 0,57 

Amphibienzäune 0,71 

Felsräumstrecken 0,71 

Wand- und Stützmauern 1,36 

Anzahl der Kreisverkehre 0,14 

Brückenflächen 0,43 

Ackerfläche zu Katasterfläche 0,43 

Leitschienen 0,64 

Tunnel 1,50 

Anzahl der Pumpstationen  0,43 

Lärmschutzeinrichtungen 0,71 

Wildzäune 0,93 

Geometriefaktor, Netzkilometer je Katasterfläche 2,86 

Zentralitätsfaktor,  Besiedelungsdichte  3,93 

Summe Sonstige 15,36 

Gesamtsumme 100,00 

Die netzabhängigen Einflusskriterien gliederten sich in die fünf Unterkriterien 
Fahrstreifenkilometer mit 50,00 Prozent, Straßenflächen mit 2,43 Prozent, 
Netzkilometer mit 2,14 Prozent, Freilandkilometer mit 7,00 Prozent und 
Dreistreifigkeit mit 1,71 Prozent, in Summe 63,29 Prozent. 

Die verkehrsabhängigen Einflusskriterien gliederten sich in die sieben Unter-
kriterien Durchschnittlicher Täglicher Verkehr DTV größer/gleich 10.000 
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Kraftfahrzeuge mit 3,14 Prozent sowie die sechs Funktionsstufen 1 bis 6 mit 
insgesamt 2,50 Prozent, in Summe 5,64 Prozent. 

Die winterdienstabhängigen Einflusskriterien gliederten sich in die sechs Un-
terkriterien Salzstreustrecken mit 2,14 Prozent, Splittstreustrecken mit 4,64 
Prozent, Längsneigung größer/gleich 6 Prozent mit 2,00 Prozent, Anzahl der 
Salzstreutage mit 2,93 Prozent, Verhältnis Landeseigene Lastkraftwagen und 
Unimog zu Frächter-Kraftfahrzeugen mit 1,57 Prozent und die Länge der 
Schneezäune mit 1,29 Prozent, in Summe 14, 57 Prozent. 

Die zustandsabhängigen Einflusskriterien gliederten sich in die zwei Unterkri-
terien Zustand Erneuerung mit 0,43 Prozent und Zustand Oberfläche mit 0,71 
Prozent, in Summe 1,14 Prozent. 

Die sonstigen Einflusskriterien gliederten sich in die 14 Unterkriterien Anzahl 
der Becken mit 0,57 Prozent, Amphibienzäune mit 0,71 Prozent, Felsräumstre-
cken mit 0,71 Prozent, Wand- und Stützmauern mit 1,36 Prozent, Anzahl der 
Kreisverkehre mit 0,14 Prozent, Brückenflächen mit 0,43 Prozent, Ackerfläche 
zu Katasterfläche mit 0,43 Prozent, Leitschienen mit 0,64 Prozent, Tunnel mit 
1,50 Prozent, Anzahl der Pumpstationen mit 0,43 Prozent, Lärmschutzeinrich-
tungen mit 0,71 Prozent, Wildzäune mit 0,93 Prozent, Geometriefaktor mit 
2,86 Prozent und Zentralitätsfaktor mit 3,93 Prozent, in Summe 15,35 Pro-
zent. 
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